
^. Geschäfts-Sitzungs-Protokolle.





Erste Sitzung.
Verhandeltim Silmngssaale des Prooinzial°Ständehauseszu Düsseldorf,

am Sonntag, den 7. November 1886.

Nach Beendigung des in den Hauptkirchen beider Confessionenabgehaltenen feierlichen
Gottesdienstes versammeltensich um 12 Uhr die Mitglieder des Landtages im Sitzungssaale des
Ständchauses.

Von einer Deputation geleitet, trat der KöniglicheLaudtags-Commissar, Oberpräsident
der Nheinprovinz Herr Dr. von Vardeleben, in den Saal, um den 32. RheinischenProvinzial-
Landtllg zu eröffnen.

In der Eröffnungsrede (<H-. steuographischer Bericht) bringt der Herr Landtags-
Eommissar zur Mittheilung, daß des Kaisers und Königs Majestät geruht hätten, die Stände der
Provinz auf heute zu einer außerordentlichen Sitzung zu berufen, deren Dauer auf 14 Tage
bestimmt sei. Zum Landtags-Marschall haben Se. Majestät den Fürsten zu Wied Durchlaucht
und zum Stellvertreter des Marschalls den Königlichen Schloßhauptmann und Kammerherrn, Herrn
Freiherrn von Solcmachcr-Antweiler, zu ernennen geruht.

Das AllerhöchstePropositions-Dckret vom 1. d. M. enthalte folgende Vorlagen von
Seiten der KöniglichenStaatsregierung:

1. Entwurf einer neuen Kreisordnung für die Nheinprovinz und eines Gesetzes wegen
Einführung der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 in der Rheinprovinz;

2. Gutachtliche Aeußerungüber die beabsichtigte Theilung des Kreises Mülheim a. d. Ruhr,
RegierungsbezirkDüsseldorf;

3. Entwurf eines Gesetzes über das Rangordnungs-Verfahren im Geltungsgebiete des
rheinischen Rechts;

4. Desgleichen eines Gesetzes, betreffend das Hypotheken-Reinigungsverfahrenim Geltuugs-
gebiete des rheinischenRechts;

5. Desgleicheneines Gesetzes, betreffenddas Verfahren bei Theilungen und den gericht¬
lichen Verkauf vou Immobilien im Geltuugsgebiete des rheinischenRechts;

ss. Neuwahl von bürgerlichen Mitgliedern und Stellvertretern für die Ober-Ersatz-
Eommissioneuder Provinz für die Jahre 188? bis einschließlich 1889.

Am Schlüsse seiner Anspracheüberreichte der Herr Landtags-Eommissar das Allerhöchste
Propositions-Dekret sowie den Allerhöchsten Landtags-Abschiedfür die im Jahre 1885 versammelt
gewesenenStände der Provinz dein Landtags-Marschall und erklärte fodann im Namen Sr.
Majestät des Kaisers und Königs den 32. RheinischenProuinzial-Landtag für eröffnet.
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Der Landtags-Marschall bringt ein dreimaliges Hoch auf Se. Majestät den Kaiser
und König aus, in welches die Versammlung begeistert einstimmte.

Nachdem,von der ümvfangs-Devutation wiederum geleitet, der Herr Landtags-Lommifsar
den Saal verlassen hatte, richtet der Landtags-Marschall in Eröffnung der geschäftlichen Ver¬
handlungen zunächst die Bitte an die Versammlung, ihn wie früher fo auch in dieser, besonders
wichtigenSession mit Vertrauen und Nachsicht zu unterstützen.

Zu Protokollführern ernennt der Landtags-Marschall die Herren Freiherr Eugen
von Loö und Nadermacher und wird letzterer für die heutige Sitzung mit der Führung des
Protokolls betraut.

Die Iournalführung wird dem Herrn Grafen Villers übertragen.
Sodann gedenkt der Landtags-Marschall mit theilnehmenden Worten des verstorbenen

langjährigen Mitgliedes des Provinzial - Landtags und Prouinzial - Verwaltungsraths, Herrn
von Heister. Die Verfammlung erhebt sich zum ehrenden Andenkenan den Verstorbenen von
den Sitzen,

Der Landtags-Marschall verliest hierauf den Allerhöchsten Landtags-Abfchied, fowie
das Allerhöchste Provositions-Dekret.

Die vom Landtags-Marschall vorgenommeneund mitgetheilteBildung der Ausschüsse
ist folgende:

I. Ausschutz.
Angelegenheiten, welche uon der I, und IV, Abtheilung der ständischen Centralstelle ressortiren,

Vorsitzender:Vicc-Landtags-MarschallFreiherr von S ole mach er-Antw eiler,
Mitglieder: 1. Freiherr uon Fürstenberg-Heiligenhoven. 2. Freiherr Dr. von La Valette

St. George. 3. Graf Homvesch. 4. Graf uon Hoensbroech. 5. Adams. 6. Dietze. ?. uon
(innern. 8. von Grand-Ny. N. Friederichs. 10. Freiherr Felix von Lo8. 11. Schmidt von
Schwind. 12. Vcvvler. 13. Wolters. 14. Schlick.

Beamte der provinzialstiindischenVerwaltung: Der Landes-Direktor. Landesrath Fritzen.
Direktor der Provinzial-Feucr-Societät, Geheimer Negierungsrath Seul.

II. Ausschuß.
Angelegenheiten, welche uon der II,, III. und IV, Abtheilung der ständischen (5entrnlstelle ressortiren,

Vorsitzender:Graf Beifsel von Gumnich.
Mitglieder: 1. Freiherr uon Svies-Büllesheim. 2. Freiherr von Scheiblcr. 3. Freiherr

von Fürstenberg-Gimborn. 4. Graf Wilderich von Suce. 5. Kaesen. 6. Pelizacus. ?. Sahler.
«. Röchling. U. Nadermacher. 1U. Eich. 11. Casvers. 12. Frings. 13. Bönniger. 14,
Nautenstiauch,

Veamte der prouinzialstäudischenVerwaltung: Der Landes-Direktor. Landesrath uon
Metzen. Landesrath Klausener. Landesrath Brandts. Landcs-Vaurath Drcling. Landcs-Banrath
Guinbert.

IU. Ausschuß.
^ustizausschuß,

Vorsitzender:Geheimer Negierungsrath Seul.
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Mitglieder: 1. Freiherr Eugen von Loe. 2. Freiherr von Gerde. 3. Freiherr von
Eynatten. 4. von Monschaw. 5. Heuser. 6. Courth. 7. Adams. 8. Jungen. 9. Peters.
10. Vreuer. 11. Limbourg.

Beamte der proviuzialstäudischeuVerwaltung: Der Landes-Direktor. Landesrath Küster.
Die vorliegenden Geschäftscingänge resp. Referate des Provmzial - Verwaltungsraths

werden an die Ausschüsse wie folgt verwiesen:

I. Ausschuß.
1. Referat, betreffenddie Peusioninmg des Landesbauraths Sachse.
2. Referat, betreffenddie definitive Anstellung des Sekretariatsassisteuten bei der Rhei¬

nischen Provinzial-Feuer-Societät.
3. Referat, betreffend die Ermächtigung für den Provinzial-Verwaltungsrath, das nach

8- 4 des durch Allerhöchsten Erlaß vom 5. April 1880 genehmigten Negnlativs für
die III. Ausgabe von Anleihescheinender Nheinprovinz dem Provmzial - Landtage
zustehende Recht auszuüben.

1. Referat, betreffend Abänderung des vom 31. Rheinischen Provmzial - Landtage
beschlossenenNachtrags znm Reglement der Rheinischen Provmzial-Feuer-Societät.

5. Referat, betreffend anderweitige Organisation der Kassenuerwaltung der Rheinischen
Prouinzial-Feuer-Societät und Nachtrag zum Reglement derselben.

6. Antrag der Gemeindeeingesessenen der Gemeinde WM, Kreis Eleve, auf Abänderung
des Neichsgesetzes vom 16. Juli 1879, betreffenddie Besteuerung des Tabaks.

7. Mittheilung über den Beschluß des Provinzial-Verwaltungsraths vom 5. November
1886 zu der Petition der Städte St. Johann und Saarbrücken auf Bewilligung
einer Beihülfe zur Unterhaltung des Winterberg-Denkmalsbei Saarbrücken-St. Johann

II. Ausschuß.
8. Referat über die weitere Entwickelung der Angelegenheit, betreffend die Canton-

gesangmsse und die Polizeistrafgelder.
9. Referat, betreffenddie Erbauung eines Gebäudes für die Taubstummenanstalt iu der

^tadt Elberfeld und Uebernahme der genannten Anstalt in die proumzialständisch
Verwaltung.

1«. Referat über die Anstellungsuerhältnisseder Vauschreiber bei den ständischen Wege-
Bauinspektionen.

11. Referat, betreffenddas Gesuch des Bauunternehmers Wilhelm Bertram zu Hannover
"us Gewährung einer eimualigen Unterstützung zur Schadloshaltung für die ihm
bei Ausführung des Neubaues der Prouinzialstraße von Müsch nach Schuld entstandenen
Verluste.

12. Referat, betreffendUebertragung der Verwaltung und Unterhaltung der im Kreise
Wetzlar belegenenProuinzialstraßen an diesen Kreis.

13. Referat, betreffenddie Uebernahmeder Anfangsstrecke der GräfcnbacherPrämicnstraße
in den Gemeinden Kreuznachund Hargesheim auf den Prouinzial-Strahenfonds.

14. Referat, betreffendden Antrag der Gemeinde Herchenum Entbindung von der Unter¬
haltung der im Zuge der Wenerbusch-Herchener Prouinzialstraße befindlichen Siegbrücke.

15. Referat, betreffendden Bau einer Prouinzialstraße von Habenichts nach Cürten.

e
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III. Ausschuß.
An den III. Ausschuß gehen die durch das Allerhöchste Prouositions-Dekret zur Begut¬

achtung ttberwiesenenEntwürfe der drei Iustizgesetze.
Der AbgeordneteDietze wird auf feinen Wunsch für die Angelegenheit, betreffend die

Erbauung eines Gebäudes für die Taubstummenanstalt in der Stadt Elberfeld dem II. Ausschuß
mit berathender Stimme zugetheilt.

Die weiter eingegangenen Eingaben uerfchiedcncrHandelskammern der Nheinprovinz,
betreffendAusdehnung des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltuugs-
Gerichtsbehördenvom 1. August 1883 auf die Nheinprovinz, follen im Anschlußan die Entwürfe
der Kreis- und Provinzial-Ordmmg für die Nheinprovinz behandelt werden.

Außerdem ist für das verstorbene Mitglied des Provinzial-Verwaltungsraths von Heister
eine Ergänzungswahl im Plenum des Landtags vorzunehmen.

Anlangend endlich die Entwürfe der neuen Kreis- und Prooinzial-Ordnung für die
Nheinprovinz schlägt der Landtags-Marschall vor, mit Rücksichtauf die Wichtigkeit der
qu. Vorlagen diefelbcn zunächst in einer Plenar-Eommissionssitzungdes Landtages zu berathe».
Zu dieser Plenarberathung beabsichtigeer, auch die Vertreter der KöniglichenStaatsregierung
einzuladen und außerdem die Zuziehung des Landes-Direktors und der oberen Beamten der
Verwaltung Zu veranlassen.

Die Versammlung erklärt sich einverstandenund bemerkt der Landtags-Marschall noch,
daß er in die Eommissionsbcrathungauch die den Gegenstand einer Landtags-Petition bildende
Angelegenheitdes Petersberger Steinbruchs im Siebengebirge verweise.

In den qu, Eommifsionssitzungensollen ferner die neuen Eingänge behufs Neberweisung
in den Geschäftsgang mitgetheilt werden, auch foll die stenographische Aufnahme der Verhandlungen
stattfinden.

Nachdemnoch die Frist zur Einbringung von Anträgen und Petitionen nnter Beschränkung
des geschäftsordnungsmähigcnTermins auf Montag, den 15. November er, festgesetzt worden,
schließt der Landtags-Marschall die Sitzung.

Die nächste wirkliche Plenarsitzungwird vom Landtags-Marschall besonders anberaumt
werden.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
LandtagsMarschllll.



Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Dienstag, den 9. November 1886.

Ueber diese Sitzung ist ein besonderes Geschäftsprotokollnicht aufgenommen worden.
Siehe den stenographischen Bericht.

Dritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag, den 12. November 1886.

Ueber diese Sitzung ist ein besonderes Geschäftsprotokollnicht aufgenommen worden
Siehe den stenographischen Bericht.

Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag, den 13. November 1886.

Der Lllndtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll über die erste Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführerfür heute ist der AbgeordneteFreiherr Eugen von Lo«.
Die nachstehend «üb Nr. 1 bis 47 aufgeführten Eingänge sind bereits in den Plenar-

Ützungen des Landtages am 8. bezw. 12. November cr., über welche Geschäftssitzungs-Protokolle
nicht aufgenommen worden sind, mitgetheilt und in der weiter angegebenenWeise zur geschäft¬
lichen Behandlung verwiesenworden:

1. Schreiben des Herrn Landtags-Commissars, betreffendMittheilung der Entwürfe zur
neuen Krers- und Provinzialordnung für die Nheinprovinz.

Dasselbe geht mit den Anlagen zunächst an die Plenar-Commifsion.
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2. Mittheilung des Herrn Landtags-Eommissars,daß als Eommissariusdes Herrn Ministern
des Innern bei den Verhandlungen des Prouinzial-Landtages über die Entwürfe der neuen Klreis-
und Provinzialordnung für die Nheinprovinz der Geheime Negierungsrath und vortragende Rath
im Ministerium des Innern Dr. von Bitter bestellt sei,

3. Schreiben des Herrn Landtags-Eommissars, betreffend Mittheilung einer Denkschrift
über die Theilung des Kreises Mülheim a, d. Ruhr.

Dasselbe wird im Anschlußan die qu, Vorlage behandelt werden,
4. Petition der Stadtoertretung von Nuhrort, betreffend Verlegung des Sitzes des

Königlichen Landrathäamts für den bei der Theilung des Kreises Mülheim a, d. Ruhr zu bilden¬
den neuen Kreis nach der Stadt Nuhrort.

Dieselbe wird in Verbindung mit der Vorlage bezüglich der Theilung des Kreises
Mülheim a. d. Ruhr behandelt werden.

5. Von Seiten des Bürgermeisters der Stadt Nuhrort Mittheilung eines Abdrucks der
an den Herrn Minister des Innern gerichteten Petition in Angelegenheitder Theilung des Kreises
Mülheim a. d. Ruhr.

Wird zu der betreffendenVorlage als Material verwiesen.
6. Petition der Gemeinde Nippes um Erhebung in den Stand der Städte,
Wird im Anschlußan den Entwurf der neuen Kreisordnung behandelt werde».
?. Antrag der Handelskammernzu Elberfeld, Essen und Neuß, betreffend die Einführung

des Zuständigteitsgesetzes,speziell des H. 134 dieses Gesetzes, in der Nheinprovinz.
Die Angelegenheitwird dem I. Ausschuß überwiesen.
8. Petition der Communalbeamteu in Rheinland und Westfalen um Regelung ihrer

Pensionsverhältnisse,und
9. Petition des Vereins der Landbürgermeisterder Nheinprovinzin derselben Angelegenheit,
Beide Petitionen sollen im Anschluß an die 88- 21 bis 2? des Entwurfs der neueu

Kreisordnung für die Nheinprovinz zur Behandlung kommen.
10. Schreiben des Herrn Landtags-Eommissars, betreffendMittheilung der Entwürfe zu

deu drei neuen Iustizgesetzenfür das Gebiet des rheinischenRechts.
Die genannten Gesetzentwürfesind bereits an den III. Ausschuß verwiesenund geht das

qu. Schreiben gleichfallsan den III. Ausschuß.
11. Schreiben des Herrn Landtags-Eommissars, betreffenddie Reuwahl der bürgerlichen

Mitglieder und Stellvertreter der Ober-Ersatz-Commissionen.Als Wahlangelegcnhcitzu behandeln.
12. Schreiben des Herrn Landtags-Eommissars, betreffend die von dem Herrn Minister

des Innern gewünschte tägliche Berichterstattung über den Gang der Landtags-Verhandlnngen.
Der Landtags-Marschall wird das Weitere veranlassen.
13. Schreiben des Herrn Landtags-Eommissars, betreffend die Petition der Fachfchnle

für die Kleineisen- und Stahlwaarenindustrie zu Reinscheid um Bewilligung eines erhöhten
Zuschusses aus Prouinzialfouds.

Mit der in dieser Angelegenheit zu erwartenden Vorlage des Provinzial-Verwaltungs-
raths zu uerbiuden.

14. Schreiben des Herrn Landtags-Eommissars, betreffend den Antrag der Murbacher
Wiesengenossenschaft um Bewilligung einer Subvention aus Provinzialmittelu.

Die Angelegenheit wird an den Provinzial-Verwaltungsrath zur ressortmäßigenErledigung
übergeben.
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15. Einladung von Seiten des Vorstandes der Gesellschaft„Verein" zu Düsseldorf zum
Besuche des Gesellschaftslokals.

Itt. Desgleichenvon Seiten des Vorstandes des Künstler-Vereins „Malkasten".
17. Petition des Landraths z. D. Iansen zu Burtscheid um Bewilligung eines erhöhten

Zuschusses für die Korbflechterschule zu Heinsberg.
Abgeordnetervon Monschaw macht diese Petition zu der seinigen, sie wird genügend

unterstütztund geht an den I. Ausschutz.
Der Abgeordnetevon Monschaw wird für diese Angelegenheit dem I. Ausschußmit

berathender Stimme zugetheilt.
18. Gesuch des Ausschusses des Rheinisch-Westfälischen Feuerwehr-Verbandes um Unter¬

stützung der Feuerwehr-Unfallkasse.
AbgeordneterFeuer-Societäts-Direktor Seul macht das Gesuch zu dem seinigen, dasselbe

findet Unterstützungund geht an den I. Ausschuh.
19. Petition des betreffenden Comite's um Bewilligung eines Beitrags zur Errichtung

eines Kriegerdenkmalsin Düsseldorf.
AbgeordneterCourth macht die Petition zu der seinigen, sie findet jedoch keine Unter¬

stützungund ist somit abgelehnt.
20. Gesuch des I. P. Lentzen zu Fischeln um Bewilligung einer Subvention für feine

vrovinzialhistorischenArbeiten.
Der AbgeordneteSchmitz »nacht das Gesuch zu dem seinigen, dasselbe wird genügend

unterstütztund geht an den I. Ausschutz.
Abgeordneter Schmitz wird auf seinen Wunsch für diefe Sache dem I. Ausschuß mit

berathender Stimme zugetheilt.
21. Petition des Neligionslehrers Dr. Schölten zu Cleve um Bewilligung einer Sub¬

vention für die von ihm veröffentlichtenArbeiten auf dem Gebiete der Provinzialgefchichte.
Der Abgeordnetevon Monschaw macht dieses Gesuch zu dem seinigen, dasselbe wird

unterstütztund an den I. Ausfchuß verwiesen.
Der genannte Abgeordnetewird auf feinen Wunfch für diefe Sache dein I. Ausfchuß mit

berathender'Stimme zugetheilt.
22. Petition des Landraths zu Aachen, betreffend Uebernahme der Stolberg - Iülich'er

Aktienstratze auf den Provinzialstrahenfonds und
eine desgleichen, betreffend Uebernahmeder Aachen-Stolberger Aktienstratze.
AbgeordneterGraf Wilderich von Svee macht diese Anträge zu den seinigen, dieselben

finden Unterstützungund gehen an den II. Ausschuß.
Abgeordneter Fischer wird auf seinen Wunsch für diefe beiden Angelegenheitendem

ll. Ausschußmit berathender Stimme zugetheilt.
23. Dankschieibendes Kirchenvorstandeszu St. Arnual für die zum dortigen Kirchenbau

bewilligte Subvention.
Geht nach Mittheilung zu den Akten.
24. Petition des Kirchenvorstandeszu Steinkirchen, Kreis Heinsberg, um Bewilligung

eines Zuschusses zur Deckung der für die Restauration der Kirche verbliebenenBauschuld.
Der Antrag findet keine Unterstützungund gelangt daher nicht zur Behandlung.
25. Petition des Kirchenvorstandesder Pfarre von Unserer Lieben Frau zu Coblenzum

Bewilligung einer Beihülfe zur Restauration genannter Pfarrkirche.
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Der Abgeordnete Graf Beissel macht dieses Gesuch zu dem seinigen, dasselbe wird
unterstützt und geht an den I. Ausschuß.

Graf Veissel wird auf seinen Wunsch für diese Angelegenheitdem I. Ausschußmit
berathender Stimme zugetheilt.

26. Gesuch der Gemeinde Hirzenach um Bewilligung einer Beihülfe zur Herstellungder
dortigen Kirche.

Der AbgeordneteCaspers macht das Gefuch zu dem seinigen, dasselbe wird unterstützt
und an den I. Ausschußverwiesen.

27. Gesuch des Kirchcnvorstandesvon Et. Gereon zu Köln um Bewilligung einer Eub^
vention für den Nestaurationsbau genannter Kirche.

Dasselbe findet keine Unterstützungund ist damit abgelehnt.
28. Denkschriftvon Vertretern von Städten, betreffendBekämpfung der Motive zu ß. 4

des Entwurfs der neuen Kreisordnung und
29. eine desgleichen des Bürgermeisterszu Düren, eingereicht zu Händen des Abgeordneten

Freiherrn von Genr-Müddersheim und von letzterem übergeben.
Diefelben werden im Anschlüssean die Vorlage wegen der neuen Kreisordnung zur

Behandlung kommen.
30. Mittheilung des Herrn Landtags-Commissars, daß für den verhinderten Abgeordneten

Freiherrn Clemens von Hövel der Stellvertreter, Bürgermeister von Groote zu Godesberg, zur
Theilnahme an den Landtagssitzungeneingeladen worden sei.

31. Mittheilung des Herrn Landtags-Eommissars, daß Bürgermeister von Groote gleich¬
falls seine Verhinderung angezeigt habe und daß nunmehr der zweite Stellvertreter, Herr Fritz
von Jordans zu Morenhoven, eingeladen sei.

32. Schreiben der Handelskammer zu Duisburg, betreffenddie Ausdehnung des §. 134
des Zuständigkeitsgesetzesvom 1. August 1883 auf die Handelskammernder Rheinprovinz. -

Geht im Anschluß an die anderweiten gleichartigenVorlugen au den I. Ausschuh.
33. Antrag des AbgeordnetenGraf Wilderich von Spee, betreffendErmächtigung des

Provinzial-Verwaltungsraths auf Auszahlung von Subventionen aus dem für die Hebung der
Hausindustrie bewilligten Credite vor Erledigung der an die Bewilligung geknüpftenBedingung
eines gleichen oder ähnlichenZuschusses aus Staatsfonds.

Der Antrag wird ausreichendunterstützt und geht an den I. Ausschuß.
34. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Bewilligung eines Betrages von

40000 M. aus dem Ständefonds für die monumentale Ausführung der bei Gelegenheit des
Kaiserfestesim September 1884 im Treppenhaus« des Ständehauses aufgestelltenFigurengruppe.

Die Angelegenheitgeht an den I. Ausfchuh.
35. Denkschrift des Direktors der Nheiuifchen Provinzial-Feuer-Societät Seul gegen

die Angriffe des Verbandes der Privat-Feuer-Versichcrungs-Gesellschaften.
Dieselbe ist auf Vefchluß des Provinzial-Verwaltungsraths an die Mitglieder des Land¬

tags gedruckt zur Verkeilung gekommen und geht an den I. Ausschuß.
36. Petition der Stadt Trarbach um Bewilligung eines erhöhten Zuschusseszum Bau

einer Moselbrücke zwischen Trarbach und Traben.
Dieselbe ist vom Provinzial-Verwaltungsrathe vorgelegt und geht an den II. Ausschuß.
37. Petition von Tabakspflanzern in der Gemeinde Vnnen, Kreis Moers, um Unter

stützungwegen erlittenen Hagelschadens.
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Der AbgeordneteKreutzberg macht die Petition zu der seinigen, sie findet jedoch keine
weitere Unterstützungund gelangt deshalb nicht zur Behandlung.

38. Antrag des Kreislandraths zu Wetzlar auf Bewilligung einer Unterstützung für
mehrere durch .hagelschlagbeschädigte Gemeinden des Kreises Wttzlar.

AbgeordneterBepvler macht den Antrag zu dem seinigen, derselbe findet Unterstützung
und geht an den I. Ausschuß.

39. Schreiben des Herrn Landtags-Eommifsars, betreffendAntrag der Königlichen Ne¬
gierung zu Düsseldorfauf Bewilligung eines erhöhten Zuschusses für die Fachschule für Kleincisen-
und Stahlindustrie zu Rcmscheid. (10000 M. jährlich statt bisher 5000 M.)

Geht an den I. Ausschuh,
40. Antrag des Curatoriums der Fachschulefür die Kleineisen- und Stahlindustrie zu

Remscheid auf Erhöhung des Provinzial-Zuschussesfür genannte Schule (von 5000 M, jährlich
auf 7500 M.).

Geht in Verbindung mit der vorgenannten Vorlage gleichfallsan den I. Ausfchuß.
41. Antrag der Gemeinde Wahn, Kreis Mülheim a. Rhein, auf Bewilligung einer

Beihülfe zur Befestigung einer gefährdeten Dammflächezwischen Langel und Zündorf.
Der AbgeordneteLucas macht den Antrag zu dem feinigen, derfelbe wird ausreichend

unterstütztund geht an den 1. Ausschuß.
42. Antrag der betheiligten Gemeinden auf Uebernahme der vrojettirten Morsbachthal-

strahe nach bewirktemAusbau als Provinzialstrahe.
Der Antrag findet keine Unterstützungund ist somit abgelehnt.
43. Petition von Einwohnern von Wolscheid, Kreis Adenau, wegen Herstellung eines

Verbindungswegs von der Kempemch-Hcnnbacher Communalstraße durch das Wolscheider Thal
»ach Niederdürenbachzu», Auschlußan die Brohlstraße.

Der Abgeordnete Grod macht die Petition zu der seinigen, sie wird unterstützt und
geht an den II. Ausschuß.

44. Zusätzliches Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes, betreffend die Kantongefängnisse
in der Rheinprovinz und die Polizeistrafgelder.

Dasselbe geht an den II. Ausschuß.
45. GedrucktesPromemoria ohne Unterschrift, betreffend das Theilungs-, Eollotations-

und Purgations-Verfahrcn in der Rheinprovinz.
Dasfelbe wird dem III. Ausfchuß überwiesen.
46. Antrag des Wilhelm Joseph Mehlem zu Schöndorf um Bewilligung einer höheren

Nrandentschädigung.
Der Landtags-Marschllll wird die Abgabedes Antrags als laufende Verwaltungsfache

an den Landesdirektorveranlassen.
47. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend anderweitige Organisation der

Kassenoerwaltungder Rhein. Provinzial-Feuer-Societät und Nachtrag zu dem Reglement derselben.
Dasselbe geht an den I. Ausschuß.
Neu eingegangensind:
») Schreiben des Herrn Landtags-Commissars in der Angelegenheit des Brückenbaues

über die Mosel zwischenTrarbach und Traben, enthaltend die Mittheilung, daß der Herr Minister
der öffentlichen Arbeiten nicht abgeneigt sei, ausnahmsweise die Gewährung eines angemessenen
Zuschusseszu den Baukosten aus Staatsfonds zu befürworten, wenn dir in der Petition der
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Stadt Trarbach erbetene weitere Beihülfe aus Provinzialfonds im Betrage von 120000 M, sowie
die Uebernahme der künftigen Unterhaltung der Brücke von Seiten der Provinz bewilligt wird.

Geht im Anschlußan die qu, Angelegenheitan den II. Ausschuß.
I,) Petition der Bürgermeister zu Heimbachund Nideggen um Ausbau einer Provinzial-

straße in der Richtung von Heimbachnach Nideggen.
Die qu. Petition ist von dem Abgeordneten Graf Wilderich von Spee übergeben,

sie wird ausreichendunterstützt und geht an den II. Ausschuß.
«) Gesuch des Julius Müller zu Düsseldorf um Befürwortung eines von ihm

beabsichtigten Immediat-Bittgesuchs seitens des Provinzial-Landtags.
Der La ndtags-Mar schall wird unter Verweisung auf die Unzulässigkeit des gestellten

Ansinnens den Bittsteller ablehnend bescheiden.
ä) Antrag von Seiten des AbgeordnetenFreiherrn von Fürstenberg-Heiligenhoven,

betreffend Unterstützung der Gemeinden Klüppelberg, Marienheide, Gimborn :c., in den Kreisen
Gummersbach und Wipperfürth für den in diefem Jahre wiederum erlittenen Hagelschaden.

Der Antrag wird unterstützt und geht an den I. Ausschuß.
0) Antrag der Abgeordneten Freiherr Felix von Loö und Schmitz auf Gewährung

einer Entschädigung an die hagelbeschädigtenTabakspflanzer in den Kreisen Eleve und Moers.
Derselbe findet Unterstützungund geht an den I. Ausschuß.
1) Mittheilung von Seiten des Herrn Landtags-Commissars, daß der Herr Justiz-Minister

als seinen Commissarius bei den Verhandlungen des Provinzial-Landtages über die vorliegenden
3 Justiz-Gesetzentwürfeden Geheimen Iustizrath Stolterfoth delegirt habe.

Gleiche Mittheilung ist auch direkt seitens des Herrn Instiz-Ministers ergangen.
Die qu. 3 Gesetzentwürfe sollen nach der heute vom Landtags-Marschall mit

Zustimmung der Versammlunggetroffenen Bestimmung, nachdembereits eine vorläufige^Verathung
im III. Ausschüsse stattgefunden hat, in einer Plenar-Verathung resp. Plenar-Coinmissionssitzung
des Landtags weiter diskutirt werden und wird hierbei der genannte Commissarius des Herrn
Justiz-Ministers zugegen sein.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Bezüglichdes Antrags in dem Referate des Prouinzial-Verwaltungsraths, betreffend

v: ^^^"^' Ermächtigung für den Provinzial-Verwaltungsrath, das nach §. 4 des Regulativs für. die
III. Ausgabe von Anleihescheinender Rheinprovinz dem Provinzial-Landtage zustehende Recht
auszuüben, wird nach dem abweichendenAntrage des I. Ausschusses beschlossen:das Recht der
Kündigung der noch umlaufendenAnleihescheine III. Emission dem Provinzial-Landtagevorzubehalten,
hingegenaber den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,den Tilgungsstockder III. Emission
Anleihescheine zu verstärken.

^ 2. Entsprechendder bezüglichen Vorlage des Prouinzial-Verwaltungsraths wird nach dein
Kr. 2 d«I^ " Antrage des I. Ausschusses beschlossen, die vom Provinzial-Verwaltungsrathe getroffeneFestsetzung

der Pension des Landes-Vauraths Sachse auf die Summe von 4500 M. nachträglichzu genehmigen.
3. Das Gesuchder Städte St. Johann und Saarbrücken auf Bewilligung einer Beihülfe

zur Unterhaltung des Winterberg-Denkmals wird, nachdem der Provinzial-Verwaltungsrath bei
Vorprüfung des qu. Gesuchs beschlossen hat, den beiden genannten Städten zur Restauration des
Wintcrberg- Denkmals eine einmalige Beihülfe von 2000 M. aus dem ihm zur Disposition
stehendenEtatskredite für Kunst und Wissenschaft unter der Bedingung zu bewilligen, daß die
genannten Städte sich verpflichten, hinfort die dauernde Unterhaltung dieses Denkmals zu über¬
nehmen, nach dem Antrage des I. Ausschussesmit dieser Beschlußfassungfür erledigt erklärt.
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4. Der Antrag des Prouinzial-Verwaltungsraths in dem Referate über die Anstellungs- ^
Verhältnisse der Nauschreiberbei den ständischen Wege-Nauinspektionen:die dauerndeBeibehaltung^^"-^5^nla<,tn.
der Nauschreiberzu beschließen und deren definitive Anstellung dem Provinzial-Verwaltungsrathe
zu gestatten, welchem Antrage der II. Ausschuß beigetreten war, gelangt einstimmig zur Annahme.

5. Das Gesuch des Bauunternehmers Wilhelm Bertram zu Hannover auf Gewährung ^
einer einmaligen Unterstützungzur Schadloshaltung für die ihm bei Ausführung des Neubaues'^^-^ An^,,
der Provinzilllstrahe von Müsch nach Schuld entstandenenVerluste wird nach dem Antrage des
Prouinzial-Verwaltungsraths und des II. Ausschusses abgelehnt.

6. Es wird nach dem Antrage des Provinzial - Verwaltungsraths in dem Referate, ^.
betreffend Uebertragung der Verwaltung und Unterhaltung der im Kreife Wetzlar belegenen ^^^-^ ,A„^^
Prouinzialstraßen an diesen Kreis, bezw. nach dem übereinstimmendenAntrage des II. Ausschusses
beschlossen: den Provinzial-Verwaltnngsrath zu ermächtigen, die Verwaltung und Unterhaltung
der Provinzilllstrahen im Kreise Wetzlar an diesen Kreis zu übertragen und die Modalitäten dieser
Uebertragung zu vereinbaren.

?. Die Petition des Ioh. Pet. Lentzen zu Fischeln um Unterstützungseiner vrovinzial-
historischen Arbeiten wird nach dem Antrage des I. Ausschusses dem Provinzial-Verwaltungsrathe
überwiesen.

8. Desgleichen die Petition des Religionslehrers I)r. Robert Schölten zu Cleve um
Gewährung einer Unterstützungfür von ihm zu veröffentlichenden Studien aus der niederrheinifchen
Geschichte resp, um eine Remuneration für bereits von ihm veröffentlichteWerke aus demselben
Gebiete,

Nachdemdie Tagesordnung hiermit erledigt war, schließt der Landtag s-Marsch all die
Sitzung.

(Schluß der Sitzung 12 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitmnassaale des Prooinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag, den 15. November 1886.

Ueber diese Sitzung ist ein besonderes Geschäftsprotokollnicht aufgenommen worden.
Siehe den stenographischen Bericht.



22

Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzuugtzsaalc des Prouinzial'Ständehanfes zu Düsseldorf

am Mittwoch, den 17. November 1886

Der Landtags-Marfchall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteNadermacher.
NachbezeichneteEingänge sind in der Plenarsitzung des Landtages am 15. November cr.

zur Mittheilung gekommen.
1. Petition der Stadtgemeinde Lennep um Ausbau einer Straße am Neuenlamv,

Oemcindc Lennep, als Provinzialftraße.
Die Petition hat nicht die geschäftsordnungsmäßigerforderlicheUnterstützuug gefunden

und ist sonach abgelehnt.
2. Promemoria des Bürgermeisters Pahlte zn Nhendt, betreffendden 8- 4 des Entwurfs

der neuen Kreisordnung für die Nheinprovinz und
3. Petition mehrerer Bürgermeister, unterschriebenan erster Stelle von dem Bürgermeister.

Daniels zu Treis, betreffend die Pensionsucrhältnisfe der Landbürgermeister der Nheinprovinz
Beide Vorlagen gehen an den I. Ausschuß, um im Anschluß an die bezüglichen Paragraphen

der Kreisordnung behandelt zu werden.
Ein noch vor Ablauf der festgesetzten Prätlusivfrist eingegangenerund heute nachrichtlich

mitgetheilter Antrag des Oberbürgermeisters zu Crefeld auf Erhöhung des Zuschussesfür die
Königliche Weberei-, Färberei- uud Avvreturschule daselbst ist vom LandtagS-Marschall bereits
<>x uf6«o an den I. Ausschuß verwiesen worden.

Desgleichen ein Antrag des Bürgermeisters zu Dinslate» auf Wahl der Stadt Dins-
taten zum Sitze des Königlichen Landrathsamts für den Fall der Theilung des Kreises
Mülheim a. d. Ruhr.

LetztererAntrag soll im Anschlüssean die Kreisordnung bezw. an die Vorlage wegen
Theilung des Kreises Mülheim a. d. Nuhr zur Behandlung kommen.

Von Seiten des Commerzienraths Lueg zu Düsseldorf Namens des Ccntral-Gewerbc-
vereins ist ein Einladungsschreibeneingegangen znm Besuch der in der hiesigen Kunsthalle ein¬
gerichtetenkunstgewerblichen Ausstellung.

Die AbgeordnetenFreiherr von Eerde und Kattwinkel werden auf ihren Wunsch für
die Angelegenheit, betreffend die neue Kreis- und Provinzialordnung dem I. Ausschuß mit
berathender Stimme zugetheilt.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
^ 1. Von den Mittheilungen in den beiden Referaten des Provinzial-Verwaltungsraths

N°' q,^M»<v. ^. über die weitere Entwickelungder Angelegenheit,betreffenddie Kantongefängnisseund die Polizei-
d« ^ strafgelder wird unter Erklärung des Einverständnisses mit den, Bestreben des Provinzial-



Verwaltungsraths, den Bezug der gerichtlich erkanntenStrafgelder den Gemeindender Rheinprovinz
zu erhalten, Kenntniß genommenund nach dem Antrage des II. Ausschusses beschlossen:

„den Provinzilll-Verwaltungsrath zu beauftragen, von den Verhandlungen und Druck¬
sachen des Provinzial-Landtags bei einer eventuellen neuen Vorlage des Gesetz¬
entwurfes, betreffend die Kantongefängnisse,in derselben Weise Gebrauch zu machen,
wie im Vorjahre."

2. Es wird nach den in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die ^
Erbauung eines Gebäudes für die Taubstummenschulein der Stadt Elberfeld und Uebernahme'^^-^^lnge
der genannten Anstalt in die provinzialständische Verwaltung, gestelltenund von dem II. Ausschuß
zu den seinigen gemachtenAnträgen beschlossen, welche dahin lauten:

,,a) der hohe Landtag wolle seine Zustimmung zu der Errichtung eines Taubstummen-
Anstaltsgebäudes, verbunden mit einer Dienstwohnung für den Leiter der Anstalt, in
der Stadt Elberfeld auf Kosten des Provinzialverbanoes erklären und gleichzeitig
bestimmen, daß die gedachte Anstalt in Elberfeld verbleibe, so lange ein Bedürfniß
zur Beibehaltung einer zweiten evangelischen Tcmbstnmmenschulein der Rheinprovinz
vorhanden sein sollte;

d) der hohe Landtag wolle ferner seine Zustimmung zu dem Anerbieten der Stadt
Elberfeld, noch sünf Jahre nach deni Ablauf des bestehenden Vertrages 4000 M.
jährlich zu den Unterhaltungskostenzu zahleu, mit der Maßgabe erklären, daß nach
Fertigstellung des Schulgebäudes die Verwaltung der Schule auf den Provinzial-
verbano der Rheinprovinz übergehe;

o) der hohe Landtag wolle endlich genehmigen, daß die Kosten der Errichtung des
Gebäudes und des Grunderwerbs aus den Kapitalbeständen der Anstalt Neuwied,
soweit erforderlich,entnommen werden."

3. Bezüglich der Petition von Eingesessenender Gemeinde Wissel, Kreis Eleve, auf
Abänderung des Reichsgesetzes vom 16. Juli 1879 über die Besteuerung des Tabaks wird nach
dem Vorschlage des Provinzial-Verwaltnngsraths, welchem die qu. Petition zur gutachtlichen
Aeußerung vorgelegen hat, und des I. Ausschusses Uebergang zur Tagesordnung beschlossen.

4. Die Petition des Kirchenvorstandesvon Unserer-Lieben-Frauen zu Cobleuz um
Bewilligung einer Unterstützung zur Wiederherstellung der Pfarrkirche wird nach dem Antrage
des I. Ausschussesan den Provinzial-Verwaltungsrath znr weiteren Instruirung und Bericht¬
erstattung an den nächsten Provinzial-Landtag verwiesen.

^>. Desgleichendie Petition des Kirchenvorstandcszu Hirzenach um Bewilligung einer
Beihülfe von 6000 M. zur Herstellungder katholischen Kirche daselbst.

6, Die Petition des Vorsitzenden der Korbflecht - Lehranstalt zu Heinsberg um eine
Beihülfe von 5500 M. für genannte Anstalt wird nach dem Antrage des I. Ausschussesan den
Provinzial-Verwaltungsrath znr Beschlußfassungund möglichsten Berücksichtigung verwiesen.

7. Zu deni Antrage der GemeindeWahn im Kreise Mülheim a. Rhein auf eine namhafte
Beihülfe zu den Kosten der Befestigung einer gefährdeten Dammfläche zwifchen Langel und
Zündorf hatte der I. Ausschußden Antrag gestellt:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle dem Provinzial - Verwaltungsrathe sür den
gedachten Zweck die Summe von 5000 M. aus den Mitteln des Stiinbefonds zur
Verfügung stellen,"

Der Abgeordnetevon Grand-Rn stellt das Amendement, die betreffendeSumme auf
7000 M. zu erhöhen. Der AbgeordneteEich beantragt Erhöhung auf 6000 M. und zieht der
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Abgeordnetevon Grand-Nu seinen Antrag zu Gunsten des Antrags Sich zurück. Bei der
Abstimmunggelangt der Antrag Eich, 6000 M. unter den in dem Ausschuh-Autragevorgeschlagenen
Modalitäten zu genehmigen,zur Annahme.

8. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in seinem bezüglichen
Nr. 9 5^^' Referate und des II. Ausschusses beschlossen:

„Die Uebernahmeder 2,8 Kui langen Anfangsstreckeder Grüfenbacherstrahevon der
Ningen-Kirn-Bärenbllcherbis zur Einmündung in die Kreuznach-StrombergerProvinzial-
straße unter Abstandnahmevon der Herstellung einer regulativmaßigen Planums- und
Steinbahnbreite unter den üblichen Bedingungen zu genehmigen."

<a<M. 9. Die vom Provinzial - Verwaltuugsrathe in seinein bezüglichen Referate beantragte
Pr.'^^^ ^Uebernahme des hölzernen Oberbaues der im Zuge der Weuerbusch-HerchenerProvinzialstraße

befindlichenSiegbrücke bei Herchenwird nach dem Antrage des II. Ausschussesgenehmigt.
.< wo,«"- ^' 2« Uebereinstimmung mit dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in dem

^.N^^"^ ^Referate, betreffend den Bau einer Provinzialstraße von Habenichts nach Eürten, hatte der
II, Ausschußfolgenden Antrag formulirt:

„Hoher Landtag wolle befchliehen:Es soll eine Provinzialstraße von Habenichts nach
Eürten unter denselbenBedingungen und Modalitäten gebaut werdeu, wie solche für
den Straßenbau Wermelskirchen-Habenichtsvorgeschriebenwurden und soll dieselbe
nach Fertigstellung auf den Provinzial-Straßenbaufonds übernommen werden."

Es wird demgemäß befchlossen.
Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächsteSitzung auf

Donnerstag Rachmittag 5 Uhr an.
(Schluß der Sitzung I I Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Siebente Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Prouinzial-Standehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag, den 18. November 1886.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 5 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteFreiherr Eugen von Loö.
Eingegangen sind von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths:
a) Referat, betreffenddie Ueberfüllung der Provinzial-Irrenanstalten;
d) Referat, betreffend die baulichen Zustände in der Provinzial-Hebammenlehranstalt

zu Köln.
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Von Ueberweifung der beiden Referate zur Vorprüfung im Ausschüsse wird bei der
Kürze der Zeit Abstand genommen und follcn dieselben direkt im Plenum behandelt werden.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten,
1. Nach dem Vorschlage des I. Ausschusses wird einstimmig beschlossen,den in dein Referate 9^

des Provinzial-Verwaltnngsraths, betreffend definitive Anstellung der Sekretariats-Assistenten bei ^'~~^.^Z^<>^
der Rheinischen Provinzial-Fcuer-Societät, enthaltenen Antrag zu genehmigen und demgemäß zu
bestimmen,

„daß die bei der Prouinzial-Feuer-Societät beschäftigten Sekretariats-Afsisteuten, mit
Rücksicht darauf, daß sie dieselben Dienstobliegenheiten zu erfüllen haben, wie die
Sekretäre, den letzteren nnch bezüglich der Anstellungs-Modalitäten gleichgestellt werden,
und daß daher ihre definitive Anstellung ebenfalls nach Maßgabe des §,78 auf
Vorschlag des Societäts-Direktorö durch den Provinzial-Vcrwaltungsrath erfolgen kann,"

2. Nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in seinem bezüglichen Referate Z,,
nnd dein damit übereinstimmenden Antrage des I. Ausschusses wird einstimmig beschlossen: ^^^^n<,

„den am 7. Dezember 1885 beschlossenen XI. Nachtrag zum revidirten Reglement
der Provinzial-Feuer-Societät dahin zu ändern, daß
1. der Schlußsatz des ß. 12 lautet:

Die vorstehenden Bestimmungen finden sämmtlich auf alle bei Erlaß derselben
bestehenden Versicherungen, sofern die Versicherten nicht binnen << Wochen nach
der im Amtsblatt erfolgten Publikation diefcs Nachtrags den Anstritt aus der
Societät anmelden, Anwendung.

Sodann

2. den zu §. 72 beschlossenenZnsatz zu streichen."
3. Es wird nach den. Antrage des I. Ausschusses einstimmig beschlossen: ,.,

a) dem vom Provinzial-Vcrwaltungsrathe in dem Referat, betreffend anderweitige ^^^
Organisation der Kasfenverwaltung der Rheinischen Prouinzial-Fener-Societät und
Nachtrag zum Reglement derselben, vorgeschlagenen Entwürfe zn einem XII. Nachtrag
zu dem revidirten Reglement der Rheinischen Provinzial - Feuer - Societät vom
1. September 1852 die Zustimmung zu ertheilen;

I») den Provinzial-Verwaltungsrath zn ermächtigen, diejenigen Aenderungen dieses
Nachtrags in formeller oder materieller Beziehung, welche behufs dessen Allerhöchster
Genehmigung etwa erforderlich erfcheinen follten, Namens des Provinzial-Landtages
zu treffen."

Der betreffende Entwurf lautet:

XII. Nachtrag.

1. Die Worte in Kne des H. 2? „von den Steuererhebern" und die Schlußworte
des §. 56 „oder die Steuerkasse des Wohnorts desselben" sind zu streichen.

2. Im §. 66 ist am Schlüsse des ersteu »lineg. statt „Elementar-Steuererhebern" zu
setzen: „Communalempfängern oder eigenen Kassenbeamten der Societät".

3. Im H. 70 ist an Stelle des Wortes „Elementar-Steuererheber" zu setzen „Communal-
empfänger".
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4. 8- 72 erhält nachstehende Fassung:
Die Bürgermeister erhalten eine Vergütung von 6 °/o von den in der Bürger¬

meisterei zur Erhebung und Ablieferung gelangten ordentlichen Immobilar-Versicherungs-
beiträgen. Die Eommunalempfänger beziehen von den von ihnen erhobenenund
an die Societätskasseportofrei abgeliefertenImmobilar-Versicherungsbeiträgeneine
Tantieme von 1'/?«/«. Besorgen dieselbenauch die Erhebung der Mobilar-Versicherungs-
beiträgc, so wird ihnen auch von dem Prämienempfange der Immobilar-Versicherung
2"/» Tantieme gewährt.

5. §, 75 wird abgeändert, wie folgt:
„Die Eaution der Eommunalempfängerhaftet auch für die Fcuer-Societätsbciträge,"

6. Im §. 84 ist das Wort „sowie" zu streichen und hiuter „Anmeldcregister"einzuschalten:
„sowie für die Erhebung und Ablieferung der Beiträge und den Verkehr der lokalen
Kassen mit der Societätskasse".

?. H§. 85 bis 94 und §. 100 des Reglements werden gestrichen.
8. Die vorstehendenBestimmungen treten am 1. Januar 1888 in Kraft."

4. Hinsichtlichder Denkschrift des Direktors der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät,
betreffend Entgegnung auf die an den Provinzial-Verwaltungsrath gerichtete Eingabe des Ausschusses

^5>i>«M^ ^des Verbandes Deutscher Provinzial-Feuer-Versicheruugs-Gcsellschaftenvom 3. April er., hatte der
I. Ausschuß folgende Erklärung und Beschlußfassungin Antrag gebracht:

„Indem der Prouinzial-Landtag seine volle Zustimmung zu den Ausführungen des
Direktors Seul in feiner die Angriffedes Ausschusses des Verbandes Deutscher Privat-
Feuer-Versicherungs-Gesellschaftenzurückweisenden Entgegnung vom 3. November1886
misspricht, erklärt derselbewiederholt, daß die Verleihung des Rechtes zur ausschließ¬
lichen Immobilarversicherung an die Provinzial-Fcuer-Societät nothwendig und in der
derselben obliegenden Pflicht zur Annahme jeder Gebäudeversicherungbegründet ist.

Der Provinzial-Landtag beauftragt deshalb den Provinzial-Verwaltungsrath,
die Gewährung dieses Rechtes in einer erneuten Eingabe unter Mittheilung dieses
Beschlusses bei der KöniglichenStaatsrcgieruug in Antrag zu bringen."

Der Antrag des Ausschusses wird mit großer Majorität angenommen.
5. Die Eingabe des Ausschusses des Rheinisch-WestfälischenFeuerwehr-Verbandes,

betreffend Ausdehnung der bei der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät eingerichtetenUnfallkasse,
wird ^unter Ablehnung des auf Uebergang zur Tagesordnung gerichteten Antrags des I. Ausschusses
nach dem Antrage des Abgeordneten,Feuer-Societäts-Direttors Seul dem Prouinzial-Verwaltungs-
rathe überwiesenzur näheren Prüfung und Beschlußfassungnamentlich darüber, ob und inwieweit
eine Ausdehnung der Wirksamkeitder bei der Societät bestehenden Unterstützungskasse auf Unfälle,
von denen Feuerwehrleute bei Uebungen und bei Löschung vou Objekten, die nicht bei der Societät
versichertsind, betroffen werden, zulässig und zweckdienlicherscheint.

N. Es wird nach dem zn dem Antrage des AbgeordnetenGraf Wilderich von Spee,
betreffendAuszahlung der vom 31. Provinzial-Landtage zur Förderung der Hausindustrie in der
Voraussetzung einer gleichen Beisteuer aus Staatsmitteln bewilligten Gelder, vom I. Ausschuß
formulirten Antrage beschlossen:

„Den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, die vom 31. Provinzial-Landtage
conditionell bewilligten Gelder auch ohne Erfüllung diefer Bedingung zur Zahlung
anzuweisen."
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?. Bezüglich der Petition der Kreisstände des LandkreisesAachen um Uebernahmeder
Aktienstrahevon Stolberg nach Iülich auf den Provinzialstraßenbaufonds wird nach den. Antrage
des II. Ausschusses beschlossen:

„unter Aufrechthaltung des Beschlussesdes 25. und 29. Provinzial-Landtages auch
die Theilstrecke Stolberg-Efchwcilcrzu übernehmen, insoweit sie die beiden Prouinzicü-
strahen Brand-Stolberg und Wciden-Efchweiler verbindet, jedoch nur unter der üblichen
Bedingung des ordnungsmäßigen Ausbaues".

8. Bezüglich der Petition der Kreisstände des LandkreisesAachen um Uebernahmeder
Aachen-StolbergerStraße, insoweit dieselbe innerhalb des Landkreise«Aachen gelegen ist, wird
nach dem Antrage des II. Ausschusses beschlossen:

„nach dem Beschlusse vom 10. Dezember 1883 resp, unter Aufrechterhaltungdesselben
die Uebernahmeder au. Straße abzulehnen".

9. Die Petition von Einwohnern von Wolscheid, Bürgermeisterei Kempenich im Kreise
Adenau, betreffendHerstellungeines Verbindungswegesvon dem Kempenich-Hambacher Communal-
wcge durch das WolfcheiderThal nach Nicderdürrcnbachzum Anfchluß an die Brohlstraßc wird
nach dein Vorschlage des II, Ausschusses dem Prouinzial-Verwaltungsrathe zur weiteren Behand¬
lung nberwicsen.

10. Der letzte Gegenstand der Tagesordnung betraf die von der KöniglichenStaats¬
regierung zur Begutachtung vorgelegten Gefetzentwürfe: ^ ^' Ns Z

I. über das Rangordnungsverfahren, " ^'""sse«,
II. über das Hypotheken-Reinigungsverfahren,

III. über das^Verfahren bei Theilungen und den gerichtlichenVerlaus von Immobilien
im Geltungsbereichedes rheinischen Rechts.

Die betreffenden Entwürfe waren nach stattgehabter Vorprüfung im III. Ausfchnsse in
der Plenar - Commissionssitzungdes Landtags vom 15. November cr. weiter berathen und nach
vorläufiger Abstimmung über die vorgetragenen Beschlüssedes Ausschussesan Letztereu zur
definitiven Redaktion der zu stellenden Anträge auf Grund der Commissionsberathungzurück¬
gewiesenwürden.

Der III. Ausschuß hatte nnnmehr zu deu ciuzelncn Gesetzentwürfen folgende
Anträge gestellt:

Zu I. Entwurf eines Gesetzes über das Nangordnungsversahrcn im Geltungs¬
bereiche des rheinifchcn Rechts:

Hoher Landtag wolle erklären:
1. daß er in dem Gefetzcutwurfcüber das Rangordnuugsverfahreu eine noth¬

wendig gewordene Verbesserung der geltenden Bestimmungen, besonders in
der Voraussetzung erblickt, daß die sämmtlichen Gerichtstuftm für die Ab¬
wickelung des gauzcu Verfahrens bis zur Aushäudiguug der Zahlungs¬
anweisung in gleicher oder in annähernd gleicher Weise wie in dem
Geltungsbereicheder Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 bemessen werden,
und bei dieser Bemessuug womöglichder Umstand berücksichtigt wird, das;
die Kosten des Löschungsaktes noch besonders von den Betheiligten bezw.
aus der Masse berichtigt werden müssen;

2. die Bitte aussprccheu, daß auch die au das Hypothekeuamt zu zahlenden
Gebühren uud Stempellostcu möglichstin Wegfall kommen;
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3. der Ansicht wiederholt Ausdruck geben, daß eine baldige, jedenfalls
bezirksweise Einführung des Grundbuches sich immer mehr als nothwendig
herausstellt;

4. dem Ermessen der Staatsregierung folgende Bemerkungen zur Erwägung
unterbreiten:

Die Worte: „im Falle der Zwangöversteigerungoder des Hypotheken-Reinigungs-
Verfahrens (Art. 2185. 2186 C.-G.-B.) und in sonstigen" sind zu streichenund
statt derselben „in allen" zu setzen.

1. Statt der Worte: „von einem Nechtsnnwalt oder Notar" sind zu setzen
„von dem Antragsteller oder seinem Bevollmächtigten".

2. Die Worte: „Oeffcntliche Behörden, fuwie Personen, welche zum Richteramte
befähigt find, können den Antrag schriftlichohne Zuziehung eines Rechts-
anwaltes oder Notars stellen" fallen aus.

3. Hinter: „3. der Schuldner und der Drittbesitzcr" ist zu setzen: „im Falle
der Zwangsversteigerung, eines Hypotheken-Reinigungsverfahrens", und bei
Annahme des zusätzlichenAntrages zu dem Gesetzentwnrfe über das Hypotheken-
Reinigungsverfahren: „auch eines notariellen öffentlichenVerkaufes".

8. 6.
1. In dem alinoa 1 hinter: „Zurückweisung" ist einzufügen: „nnzulässiger

oder", und in dem alino», 2 vor begründet: „zulässig uud".

8- 8.
In dem llline«, 3 am Schlüsse hiuter: „erfulgeu" ist zu setzen: „welcher den

Gläubigern, die angemeldet haben, auf Kostcu des Widersprechendenzuzustellenist".

8- "-
Am Schlüsse ist zuzufügeu: „die Frist zwischendem Termin zur Erklärung

über den Plan und der Ausgabe der Ladungen zur Post beziehungsweiseder Ein-
rNckung derselben in die Zeitung muß mindestenü 14 Tage betragen".

8- 11.
Die Wurte: „von einem Rechtsanwalt oder Notar" werden ersetzt dnrch die

Worte: „von dem Widersprechendenoder seinem Bevollmächtigten".

8- 16.
1. Als 2. Mnoa ist einzufügen: „Eine einmalige Vertagung des Termines

auf 14 Tage zur Abgabe von Erklärungen auf erhobene Widersprücheist
auf Antrag statthaft".

2. Als 4. Alinea ist einzufügen: „Ist ein in dem Termine nicht erschienener
Gläubiger bei dem Widersprüchebctheiligt, welchenein anderer Gläubiger
erhoben hat, so wird angenommen, daß er diesen Widerspruch uicht als
begründet anerkennt".
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8. 14.

Die Worte in der 4. Zeile: „oder Notar" werden gestrichen.

8. 15.

An Stelle der Worte: „jedoch mit Ausschluß der Reisekostenetwaiger Ver¬
treter" ist zu setzen: „Die von ihm zu zahlenden Gebühren des Anwaltes für den
Antrag auf Eröffnung des Verfahrens, Anmeldung der Forderung und Wahr¬
nehmung der Termine, fodann nach freiem Ermessen des Gerichts die dem Anwälte
zustehendenReisekosten".

8. 1?.
Fällt aus.

8. 18.

Die Worte: „Nach Rechtskraft des Vefchluffes.durch welchen" sind zu erfetzen
durch: „Sobald".

s. 24.

Der Schlußsatz: „In den Fällen — Plan" wird gestrichen.
5. Hoher Landtag wolle es für nothwendig erklären, daß in Abänderung der M. 2?

und 28 des Gesetzentwurfesdas Kostengesetz zugleichmit letzteremdem Landtage der
Monarchie vorgelegt werde."

Nachdem der Abgeordnete Dictzc on Kloo-Annahme des ganzen Gesetzes nach den
Ausschußantrügenbeantragt hatte, wird zur Abstimmung geschritten und erklärt der Landtags-
Marfchall auf Grund des Ergebnisses der Abstimmung den au. Gesetzentwurfmit fämmtlichen
dazu vom Ausschüsse gestelltenAnträgen mit allen gegen 2 Stimmen für genehmigt.

Zu II. Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Hypotheken-Reinigungs¬
verfahren im Geltungsgebiet des rheinischen Rechts, lauteten die Anträge des Aus¬
schusses wie folgt:

1. „Hoher Landtag wolle feine Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzesentwurfaus-
jprcchen, zugleichaber der KöniglichenStaatsregicrung zur Erwägung anheimgeben,
diejenigen Bestimmuugen über die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVer¬
mögen, welche bei dem Uebergebotsverfahren in Anwendung kommen, in das Gesetz
aufzunehmen, fudaun den §. 1t des Entwurfes zu streichen".

2. „Hvher Landtag wolle es für nothwendig erklären, daß in Abänderung der §§. 12
und 14 des Entwurfes das Kostcngefctz zugleichmit dem Gefetzescntwurfdem Land¬
tage der Monarchie vorgelegt werde";

3. „fudaun es für durchaus wünschenswert!)und im Interesse sowohl der Gläubiger
als des Schuldners liegend erachten, daß auch die vor Notar abzuhaltenden öffent¬
lichen Versteigerungen unter den §. 1 dieses Gesetzes fallen, daß demgemäß eine
dahin zielende gesetzlicheBestimmung erlassen werde, welche die Vorschrift enthält,
daß die Inhaber der eingetragenen Hypotheken nnd Privilegien zu dem Versteigernngs-
terminc unter Belassuug einer bestimmtenFrist geladen und das nach der Kabinets-
ordre vom 9. April 1836 deu Hypothetargläubigern bei den Subhastationen zu¬
stehende Recht ihnen auch für diese Versteigerung verbleibe".
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Es wird, nachdem der Abgeordnete Dietze on dloo - Annahme beantragt hatte, der
Gesetzentwurf mit den vorstehendenAusschußanträgcu demgemäß zur Abstimmung gestellt uud
einstimmig genehmigt.

Zu III. Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Verfahren bei Theilungen
und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien im Geltungsbereiche des rheinischen
Rechts, hatte der Ausschuß beantragt!

„1. Hoher Landtag wolle zu dem vorliegendenGesctzes-Eutwurffeine volle Zustimmnng
ausfprechenund der Königlichen Staatsregierung folgende Abänderungenzur Erwägung
anheimgeben:

1. Statt der Worte: „vor Gericht" ist zu setzen: „gerichtlich".
2. Hinter die Worte: „vor einem Notar oder" ist zu setzen: „soweit es sich

nicht um Immobilien handelt anch".

8- 2.
Das letzte alines, ist mit dem vorletztenzu verbinden und die Worte: „Ist ein

Antrag gestellt, so ist derselbe" in: „Der znerst gestellte Antrag ist" zu verändern.

ß. 4.
1. Die Worte: „Erscheint der Antrag auf gerichtliche Theilung uuzulässig oder

unvollständig, so hat" sind zu streichen, und hinter die Worte: „das
angegangene Gericht" ist einzufügen: „hat";

2. Das letzte «.linoa fällt aus und wird erfetzt durch die Bestimmung: „Wird
der Antrag zurückgewiesen,so bleibt es dem Antragsteller überlassen,seine
Rechte im ordentlichenProzcßwege geltend zn inachen".

§- ?-
1. In dem Alinea 2 ist hinter: „im Termine oder" zu setzeil: „die Nicht-

erschienenen".
2. An Stelle: „einer Woche" ist im vorletztenSatze „14 Tagen" zu setze».

s- 8.
fällt aus und ist durch folgenden Paragraphen zu erfetzen:

„Jeder Betheiligte ist berechtigt, seinen Antheil an den Mobilien und Immo¬
bilien der Masse in Natur zu fordern, und zu dein Zwecke die Abschätzung sowie ein
Gutachten über die Frage der Theil- oder Nntheilbarkeit und im erster« Falle die
Loosebildungdurch Sachverständige zu beantragen. Einigen sich die Betheiligten über
die Person des oder der Sachverständigen, so erfolgt die Beeidigung durch den Notar,
falls sie nicht ein für alle Male vereidigt sind; einigen sie sich nicht, so erfolgt die
Ernennung und Beeidigung auf Antrag des Notars durch das Theilungsgericht. Das
Theilungsgericht kann auch ein anderes Amtsgericht um Ernennuug bezw. Beeidigung
ersuchen. Das Gutachten nebst Loofebildung ist dem Notar einzureichenund sind
von Letzterem die Vetheiligten zur Einsichtnahmesowie in einen anzusetzenden Termin
zur Looseziehungzu laden. Die Looseziehungfindet durch die Anwesenden statt,
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insoweit nicht bis zur Ziehung Anträge auf Abänderung bei den: Notar gestellt sind;
die etwa gestellten Anträge sendet der Notar unter Beifügung der erforderlichen
Vorstücke an das Theilungsgericht ein, welchesgeeignetenFalles nach Anhörung der
Vctheiligten durch Beschluß entscheidet.

Die Theilung in Natur ist im Falle des Widerspruchs ausgeschlossen, wenn
1. dieselbe die Interessen der Vetheiligtcn schädigt;
2, wenn Nllchlaßschulden vorhanden sind, welche ohne Verkauf der Nachlahgegen-

stände nicht getilgt oder unter gleichzeitiger Entlassung der Widersprechen¬
den aus dem Schuldverhältniß nicht von den übrigen übernommen werden;

8. bei nicht vertretbaren Sachen und Immobilien, wenn die Erben, welche die
Mehrheit der Quoten repräsentircn, den Verkauf beantragen.

§- 15.
Am Schlüssedes 8. aline.» ist hinzuzufügen: „nur in dem Falle, in welchem

nach dem bestehenden Gesetze eine gerichtliche Bestätigung vorgeschrieben ist".

§. 16.
An Stelle des 1. lllinoa ist zu setzen: „Die öffentliche Zustellung an einen

Betheiligten kann nur durch das Theilungsgcricht angeordnet werden".

§. 27.
Hinter die Worte: „zu deren Vermögen" sind einzuschalten: „oder Nachlassenschaft".

§. 28.
1. In dem alinLn. 1 fällt aus: „1. durch Anheftung an die Gerlchtstafel 2.";
2. ebenso das alinea 2 und
3. die Anfangsworte des 3. alinea: „Anheftung und".

8 29.
Die Worte „Anheftung und" werden gestrichen.

8. 37.
In 5. werden die Worte: „den Inhalt der Vertaufsbedingungcn und die Er¬

wähnung, daß dieselben" ersetzt durch: „die Erwähnung, daß die Verkaussbedingungcn
bei dem Notar hinterlegt und".

H. 39.
Die Worte: „Anheftungund" fallen aus und anstatt des letzten Wortes: „müssen"

ist: „muß" zu setzen.

§. 40.
Bei Annahme des Antrages II. 2 kommt das iüinea 2 in Wegfall.

8- 44.
Der Artikel 822 des ooäs oivile wird nur in seinem letzten Satze aufgehobeu,

der Artikel 865, nicht.
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2, Hoher Landtag wolle dem Ermessen der Königlichen Staatsrcgierung anheimgeben,
daß folgendezusätzliche Bestimmung in den Gesetzesentwurfaufgenommen werde:

I. die Erklärung über den Verzicht auf eine Erbschaft (Art. 784 B. G.-V.),
II. über die Annahme einer Erbschaft unter der Nechtswohlthat des Inventars

(Art. 793 V. G.-V.),
III. über den Verzichtder Ehefrau auf die Gütergemeinschaftim Falle des Ablebens

des Ehemannes (Art. 1457 B. G.-B.),
IV. ebenso im Falle der Gütertrennungsklage (Art. 874 Nh. C.-Pr.-O.),
V. über die Annahme der Gütergemeinschaft Seitens der geschiedenenEhefrau

(Art. 1463 V. G.-V.),
VI. die Stellung der in den Art. 807 V. G.-V. und 992 u. ff. Rh. E.-Pr.-O.

vorgeschriebenenBürgschaft —
erfolgen auf der Gcrichtsfchreibereides Amtsgerichts zu Protokoll des Gcrichts-
schreibers,

VII. die iu folgenden Bestimmungen den Landgerichten bezw. den Präsidenten des
Landgerichts übertrageneu Entscheiduugeusollen den Amtsgerichten überwiesen
werden:
1. über die Verlängerung der in dem Art. 1457 V. G.-V. vorgesehenen

Deliberationsfrist (Art. 1458 V. G.-B.),
2. über die Verlängerung der im Art. 1463 V. G.-V. vorgesehenenFrist,
3. über die Gestattung des Verkaufes der Mchlaßmobilien im Falle des Art

796 V. G.-B. u. 986 Nh. C.-Pr.-O.,
4. über die Widersprüchegegen die »ud VI erwähnte Bürgschaft.
Die Zuständigkeitdes Amtsgerichts richtet sich in den Fällen I., II., III., VI.,

VII 1, 3, 4 nach §. 28, in den Fällen IV, V., VII. 2 nach ß. 568 Neichs-C.-Pr.-O.
3. Hoher Landtag wolle es für nothwendig erklären, daß in Abänderung der §H. 43 und

45 des Entwurfes das Kostengesetz zugleich mit dem Gesetzesentwurfdem Landtage
der Monarchie vorgelegt werde."

Abgeordneter Dietze beantragt auch hier on-KIoo-Annahme. Es wird der Gesetzentwurf
im Ganzen mit den vom Ausschüsse vorgeschlagenenAbänderungs- resp. Zusatzanträgeu zur Ab¬
stimmung gestellt und mit allen gegen 1 Stimme genehmigt.

Abgeordneter Courth nimmt Veranlassung, zu bcmerkeu und desfallsigen Vermerk im
Protokoll zu beantragen, daß er bei der vorläufigen Abstimmungin der Plenar-Commissionssitzuug
sowohl für den II. als auch für den III. Gesetzentwurfgestimmt habe.

Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächste Sitzung auf
Freitag Vormittag IN Uhr an.

(Schluß der Sitzung 7 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Lllndtng«M<!rschllll.
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Achte Sitzung.
Verhandelt im Sitzunassaale des Prouinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag, den 19. November 1886.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteNadermacher.
Es wird sofort in die Tagesordnung eingetreten:
I. Begutachtung der Entwürfe einer neuen Kreisordnung für die Nheinpruvinz und eines

Gesetzes über die Einführung der Provinzialorduung vom 29. Juni 1875 in der Nheinprovinz. ^ 2, ^ ^
Zu den qu. Entwürfen waren bei der Berathung in der Plenar-Eommifsionssitzungdes ^^-3^»M.'

Landtages vom 12. November I88ss vorläufig folgende Abänderungsbeschlüssegefaßt worden:
I. Zum Entwurf einer nenen Kreisordnung für die Rheinprovinz.

Zu §. 4.
In Zeile 8 ist hinter den Worten „sind befugt" einzuschalten:„mit Zustimmung

des Provinzial-Lllndtllges".
Es wurde hierbei beschlossen,an die KöniglicheStaatsrcgierung das Ersuchen

zu richten, die Stadt Remscheid in gleicherWeise, wie dieses in den Motiven zum
Gesetzentwürfefür die Städte Bonn und Cobleuz als Absicht ausgesprochenworden
,st, fchon vor Einführung der neuen Kreisordnung zum Stadtkrcife erheben zu wollen.

Zu 8. 21.
In Absatz 2, Zeile 1 ist nach den Worten „KöniglicheVerordnung" hinzu¬

zufügen: „nach Anhörung des Provinzial-Landtages".

Zu tz. 24.
Dieser Paragraph ist, wie folgt, zu fasten:
„Für jede Bürgermeisterei wird von dem Ober-Präsidenten ein Bürgermeister

ernannt. Zu dem Amte des Bürgermeisters sollen an erster Stelle angesehene Personen
in dem Vürgermeistereibezirke,insbesondere größere Grundbesitzer,berufen werden.

Das Amt foll zunächst denjenigen übertragen weiden, welche dasselbe als ein
unentgeldlich z« verwaltendes Ehrenamt zu übernehmen bereit sind. Ein Bürger¬
meister mit Besoldung soll nur angestellt werden, wenn ein geeigneter Ehrenbürger¬
meister nicht zu gewinnen ist.

Der unbefoldeteBürgermeister (Ehrenbürgermeister) wird auf die Dauer von
12 Jahren, und der besoldete Bürgermeister auf Lebenszeit ernannt auf Grund von
Vorschlägendes Kreisausschusses,welche dieser nach Anhörung der Bürgermeisterei-
Versammlung zu machen hat.



34

Falls der Ober-Präsident den gemachten Vorschlägen keine Folge geben will,
so hat er zunächst den Kreisausschuß zur Einreichung neuer Vorschlägeaufzufordern.
Erscheinenauch diese zur Berücksichtigungnicht geeignet, so erfolgt die Ernennung
des Bürgermeisters nach dem Ermessendes Ober-Präsidenten, derselbe bedarf jedoch
hierzu der vorgängigen Zustimmung des Provinzialrathes, welche im Falle der Ver¬
sagung auf Antrag des Ober-Präsidenten durch den Minister des Innern ergänzt
werden kann.

Der definitivenErnennung des besoldeten Bürgermeisters soll eine commissarische
Beschäftigungwährend der Dauer eines Jahres vorangehen. Auch im Uebrigen wird
die commissarische Verwaltung einer erledigten Bürgermeisterstelle durch den Ober-
Präsidenten angeordnet; derselbe hat hierbei, insofern er die commissarischeVerwaltung
einem benachbarten städtischen oder ländlichen Bürgermeister übertragen, oder für
mehrere Bürgermeistereien gemeinschaftlicheine commissarische Verwaltung einsetzen
will, zunächst die betheiligtenBürgermeisterei-Versammlungen,sowie den Kreisausschuß
zu hören.

Die Bestimmungen im §. 87 Nr. 1 des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen
der nicht richterlichenBeamten u. s. w. vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465) finden
auf Bürgermeister keine Anwendung."

„Ueber die Festsetzung der Besoldung u. s. w. wie in der Vorlage."

Zu §. 27.
Im Absatz 3 einzuschalten:
„Wird die Stelle des Bürgermeisters im Ehrenamte verwaltet, so hat die

betreffendeLandbürgermeisterei nach Maßgabe eines von dem Kassenvorstandefest¬
zusetzenden fingirten Diensteinkommensbeizutragen.

Gegen die Fetzsetzung des fingirten Diensteinkommens steht der betheiligten
Bürgermeisterei die Beschwerde bei dem Bezirksausschusse offen."

Sodann als Absatz 6 und 7 hinzuzufügen:
„Im Falle einem definitiv angestellten Bürgermeister die commissarische Ver¬

waltung einer oder mehrerer benachbarten Bürgermeistereien übertragen wird, ist
derselbeberechtigt,mit den von Letzteren bezogenen Diensteinkommender Pensionskasse
beizutreten. Die Erklärung über den Veitritt ist bei Verlust des Anrechts binnen
einem Jahre nach Uebernahme der commissarische»Verwaltung abzugeben. Die
näheren Bestimmungen bleiben dem zu erlassendenRegulative vorbehalten.

Das Ruhegehalt der pensionirten Gemeindebeamten fällt fort, oder ruht,
infoweit als der Pensionirte durch anderweitige Anstellung oder Beschäftigungim
Staats- oder Communaldiensteein Einkommenoder eine neue Pension erwirbt, welche
mit Zurechnung der ersten Pension das frühere Einkommenübersteigen."

Zu §. 30.
In Absatz 2 ist vor li. einzuschalten„als Ehrenbürgermeister", so daß Absatz 2

lauten wird: oder
„d. als Ehrenbürgermester, oder in Selbstoerwaltungsämtern des betreffenden

Kreises, des Bezirkes oder der Provinz — jedoch nicht lediglich als Stellvertreter
oder als Mitglieder der Kreiscommissionen— thätig gewesensind."
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Sodann ist eine Uebergangsbestimmungals §. 101«. anzureihenfolgenden Inhalts:
„Bis zum 1. April 1892 ist der Kreistag befugt, außer den im ß. 30 dieses

Gesetzes bezeichneten Personen für die Besetzungeines erledigtenLandrathsamtes auch
solche Personen in Vorschlagzu bringen, welche nach den vor dem 1. Januar 188?
geltend gewesenen Bestimmungen hierzu vrasentirt werden konnten.

Diese Vorschrift tritt fofort in Kraft."

Zu §. 31.
In Absatz 2 ist folgender Zusatz zu machen:
„Jedoch darf diefe Vertretung die Zeitdauer von 14 Tagen in der Regel nicht

überschreiten."
Zu §. 32.

In Zeile 2 ist hinter dem Worte „Vorsitzender"einzuschalten„des Kreistages".

Zu §. 33.
wird folgendeneue Fassung vorgeschlagen:

„Die Kreisversammlung (der Kreistag) besteht in Kreisen, welche unter Ausschluß
der im aktiven Militärdienste stehenden Personen 25 000 oder weniger Einwohner
haben, aus 25 Mitgliedern. In Kreisenmit mehr als 25 000 bis 100 000 Einwohnern
tritt für jede Vollzahl von 5000 und in Kreisen mit mehr als 100 000 Einwohnern
für jede über die letztere Zahl überschießende Vollzahl von 10 000 Einwohnern je ein
Vertreter hinzu.

Dem Prouinzial-Landtag bleibt überlassen, die vorstehende Grundzahl der
Kreistagsmitglieder mit Allerhöchster Genehmigung herabzusetzen/'

Zu §. 45.
In H. 45 ist 8nd Nr. 5 nach dem Worte „Häuser" einzuschalten: „und die

Mitglieder der ehemals reichsunmittelbarenFamilien".

Zu s. 50.
Am Schlüsse in Nr. 2 ist folgender Zufatz aufzunehmen: „fofern er nicht ein

besoldetes Amt bekleidet, welchesder Aufsicht des Landraths unterstellt ist."

Zu tz. 52.
Der Absatz 2 des aline«, 1 ist folgendermaßenzu fassen:
„Die Wahlen in dem Verbände der größeren Grundbesitzer erfolgen vor den

Wahlen in dem Verbände der Landbürgermeistereien."

Zu §. 99.
Es ist als Position 2 einzuschalten:
„Der Landrath des Kreises Neuwied, beziehungsweisedes Kreises Wetzlar, wird

nach Anhörung des Fürsten zu Wied, beziehungsweiseder Fürsten zu Solms-Bwunfels
und zu Solms-Hohensolms-Lich,ernannt. Das der Kreis-Versammlung gemäß §. 80
zustehende Vorschlagsrechtwird hierdurch nicht berührt."

Absatz 2 wird Absatz 3.



Zu 8- 1«1.
In Absatz 2 sind in der vorletztenund letzten Zeile die Worte des „Kreistages

und" zu löschen und ist folgender Passus hinzuzufügen:
„Die dem Kreistage durch dieses Gesetz übertragenen Obliegenheiten hat der

bisherige Kreistag wahrzunehmen; kommt derselbeder hierauf gerichteten Aufforderung
binnen der gestellten Frist nicht nach, so tritt der Landrath in seine Stelle.

II. Zum Entwurf eines Gefetzes über die Einführung der Provinzialordnung
vom 29, Juni 1875 in der Rheinprouinz.

Der Artikel II ist zu fassen wie folgt)
„Die §§. 10, 11 und 15 erhalten folgende Fassung:

§. 10.
(Unverändert nach der Vorlage.)

8. 11.
(Unverändert nach der Vorlage.)

8- 15.
Die Wahl der Abgeordnetender Stadtkreise erfolgt durch die Stadtvcrordneten-

Verscmnnlnng,sowie in denjenigen Sädten, in welchen die Verwaltung nach Artikel VIll
des Gesetzes vom 15. Mai 1856 geführt wird, durch den Magistrat und die Stadt¬
verordneten-Versammlung,welche zu diesem Behufe unter dem Vorsitzedes Bürgermeisters
zu einer Wahlversammlung vereinigt werden.

Der I. Ausschuh, an welchen die gcsammte Vorlage zurückverwiesen worden war, schlug
seinerseitszu den vorstehendenCommissionsbeschlüssen wiederum folgende Abänderungen resp. Er¬
gänzungen vor:

a) Zu §. 24 im 3. Absätze die Worte „unbesoldctc" „(Ehrenbürgermeister)" „auf die
Dauer von 12 Jahren und der besoldete Bürgermeister" zu streichen, so daß der
Eingang dieses dritten Absatzeslautet: „Der Bürgermeister wird auf Lebenszeiter¬
nannt u. s. w,

I)) Zu 8> 99 Absatz 1 der Regierungsvorlage in Zeile 2 statt „personliche Staatssteuern"
zu sagen: „ordentlichenPersonalstcuern".

«) Zu 8- 99 alinoa 3 der Regierungsvorlage Zeile 4 nach dem Worte „Ernennung" und
vor den Worten „der Bürgermeister" einzuschalten:„sowie die commissarischeBestellung,"

Sodann war im Ausschusse noch die Frage diskutirt worden, ob der Landtag im Wege
einer besonderenResolution bezw. im Tenor der gutachtlichenAeußerungen in der Sr. Majestät
den» Konige einzureichenden Adresse sich über seine prinzipielle Stellungnahme zu den Vorlagen
aussprechensoll.

Diese Frage war im Ausschusse mit Stimmenmehrheit bejaht und demgemäß beschlossen
worden, dem Landtage vorzuschlagen,daß folgende Sätze in der Adresse an Se. Majestät Auf¬
nahme finden sollen:

„Der Provinzial-Landtag verkennt zwar nicht, daß die gegenwärtig in Kraft
befindliche Kreis- und Provinzialordnung den Verhältnissen und Bedürfnissen der
jetzigen Zeit nicht mehr in allen Theilen entspricht;
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derselbe würde aber vorgezogen haben, wenn anstatt der vollständigen Neu-
gcstaltung der Kreis- und Provinzialordnung auf ganz neue Grundlage hin, die
Ausdehnung der allgemeinenVerwaltungsreform auf die hiesige Provinz im Wege
der Abänderung der veralteten Bestimmungen und der Weiterbildung der bestehenden
Kreis- und Provinzialordnung versucht worden wäre;

der Provinzial-Landtag ist ferner der Ansicht, dah im Falle die Organisation
sowie die Verwaltung der Kreise und der Provinz aber vollständigneu geregelt werden
sollten, alsdann der Aufbau von unten mit der Landgemeindeordnungbeginnen und
sich enger an die bestehenden,bewährten Einrichtungen in Kreis und Provinz hätte
anschließentonnen;

daß insbesondere die Zusammensetzung des Kreistages nach drei Interessengruppen
eine consequente Durchbildung der Interessenvertretung nach hiesigen Verhältnissen
nicht darstellt, daß aber, im Falle dieses System einmal angenommen wird, auch die
Wahlen zum Provinzial-Landtage direkt von den Interessengruppen in bestimmten
Wahlkreisenanstatt von den Kreistagen hätten geschehen müssen;

daß bei der Annahme dieses Wahlmodus auch die der historischen und recht¬
lichen Stellung der Standesherren entsprechendeVirilstimme der Letzteren auf dem
Provinzial-Landtage hatte aufrecht erhalten werden können."

Der l. Ausschuß beantragte demnach:
1. Der hohe Piovinzial-Landtag wolle sein Gutachten über die vorgelegten Entwürfe

einer neuen Kreiö- und Provinzialordnung fowie des dazu gehörigen Wahlreglcments
dahin abgeben, daß die im VorstehendenvorgeschlagenenAbänderungen einzelner Be¬
stimmungenin die Entwürfe aufzunehmenfeien;

2. der hohe Provinzial-Landtag wolle ferner befchließen,daß in die an Se. Majestät zu
richtendeAdresse die vorstehendformulirte Sätzen: „Der Provinzial-Landtag verkennt
zwar nicht — aufrecht erhalten werden können" aufzunehmenseien;

3. der hohe Provinzial-Landtag wolle durch vorstehendeBeschlußfassungdie Petitionen
der Bürgermeister Pahlke zu Nheudt, Werners zu Düren, PlMvpi zu Haaren,
Daniels und Cons. zu Treis und des Stadtsekretärs Daniels zu Essen sür erledigt
erklären.

.„ « ""^ zunächst über die vom Ausschusse vorgeschlagenen Abänderungen zu den vor-
lauftgen Plenar-Comnnssionsbeschlüssen abgestimmtund gelangen dieselben einstimmigzur Annahme.
Sodann nnrd die ganze Angelegenheit ausgesetzt, um den Wortlaut der vom Ausschusse vor¬
geschlagenen Resolutionen zu den an. Gesetzesentwürsendurch Umdruck den Mitgliedern zugänglich
zu machen, und erst am Schlüsse der Tagesordnung die weitere Behandlung des Gegenstandes
wieder aufgenommen.

Hierbei wird, nachdemein vom AbgeordnetenVrockhoff gestellter Antrag, im §. 4 des
Entwurfs der Kreisordnung die Regierungsvorlage wieder herzustellen, gefallen war und nachdem
der AbgeordneteDietze en «oo-Annahme der beiden Gesetzentwürfemit den vom Ausschüsse
vorgeschlagenenAbänderungen excl. Resolutionen beantragt hatte, die ganze Vorlage mit den
au. Abänderungen zur Abstimmung gestellt und mit allen gegen 4 Stimmen genehmigt.

Zugleich werden die vorerwähnten, auf die Angelegenheit Bezug habenden Petitionen
sämmtlichmit diefer Beschlußfassungfür erledigt erklärt.
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Sodann wird nach längerer Debatte über die vom Ausschussevorgeschlagenen Resolutionen
resp, über die Aufnahme der betreffenden Sätze in die an Se. Majestät zu richtendeAdresse
abgestimmt, wobei sich 41 Stimmen für die cm. Resolutionen und 31 dagegen aussprechcn.

^ 2. In Betreff der dem Landtage zur gutachtlichenAeußerung zugegangenen Denkschrift
N», 26 ^^^"^übcr die Theilung des Kreises Mülheim a. d. Ruhr hatte der I. Ausschuh folgendenAntrag gestellt:

„Der hohe Provinzlal-Landtag wolle seine Uebereinstimmungmit den in der Denk¬
schrift, betreffend die Theilung des Kreises Mülheim a, d. Ruhr enthaltenen Vor¬
schlägen aussprechen, zugleich sich bezüglich der vorliegenden Petitionen der Städte
Ruhrort und Dinslaken einer Befürwortung des einen oder anderen Ortes enthalten
und somit besagte Petitionen erledigt erklären."

Der Antrag des Ausschusses wird einstimmig angenommen.
3. (5s wird nach dem Antrage des I. Ausschusses einstimmig beschlossen,die Petition der

«,2^^^^^ Gemeinde Nippes um Erhebung in den Stand der Städte zu befürworten.
—^""^ 4. Zu den Eingaben der Handelskammern zu Elberfeld, Neuh, Essen und Duisburg über

Ausdehnung des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungs- nnd Verwaltungsgerichts-
behürden vom 1. August 1883 auf die Rheinprovinz wird nach dem Vorfchlage des I. Ausfchusses
beschlossen, zu erklären, daß dem Landtage die in Rede stehendenZuständigkeitsgesetze zur gut¬
achtlichen Aeußerung nicht zugegangenseien, er deshalb sich auch zur Befürwortung der vorgelegten
Petitionen nicht veranlaßt sehen könne.

5. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate,
«8 ^ ^^^^ betreffend die Ueberfüllung der provinzialständischenIrrenanstalten, einstimmig beschlossen, den

Provinzial - Verwaltungsrath zu ermächtigen, die nach Maßgabe dieses Referats erforderlichen
Schritte unternehmen und die Kosten aus bereiten Mitteln decken zu dürfen.

Ein von dem AbgeordnetenHerrmann gestellterAntrag, die Angelegenheit bis zum
nächstenProvinzial-Landtage zu vertagen, war vorher mit allen gegen die Stimme des Antrag¬
stellers gefallen.

6. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in dem Referate,
^ ^^^" betreffend hauliche Veränderungen und Neubauten in der Provinzial - Hebammcnlehrnnstalt zu

Köln, einstimmig beschlossen, den Provinzial - Verwaltungsrath zu ermächtigen, die zu den
qu. Bauausführungen erforderlicheKostensummeaus bereiten Mitteln zu entnehmen.

7. Den vom Provinzial-Verwaltungsrathe in dem Referate, betreffend die monumentale
«>». 3« ^^^"' Ausführung der bei Gelegenheit des Kaiserfestes im September 1884 im Treppenhause des

Ständehauses aufgestelltenFigurcngruppe, gestellten Antrag:
„Hoher Landtag wolle zur monumentalen Allsführung der bei Gelegenheit des Kaiser-
festes im September 1884 im Treppenhaufe des Ständehaufes aufgestelltenFiguren¬
gruppe nach dem angefertigtenModell einen einmaligeil Beitrag von 40 000 M. aus
dem Ständefonds bewilligen",

hatte der I. Ausschuh durch den Zusatz erweitert:
„und den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, die nöthigen Schritte zu thun, um
die Ausführung der Gruppe möglichzu machen".

Der AbgeordneteRautenstrauch stellt den Antrag:
„In Anbetracht dessen, daß die Beiträge von Seiten des Staates, des Kunstuereins
und der Stadt Düsseldorf sich nicht mit Bestimmtheit heute übersehen lassen, die
Beschlußfassungüber die Geldbewilligung sür die Figurengruppe bis zum nächsten
ordentlichenLandtage vorzubehalten."
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Der AbgeordneteGraf Hoensbroech beantragtfür den Fall der Annahme des Antrags
des Ausschusses, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen,geeigneteIchritte zu thun, um
auch von der Stadt Düsseldorf einen entsprechenden Veitrag zur Errichtungdes Denkmalszu
erlangen.

Es wird der Antrag Nautenstrauch zunächstzur Abstimmung gebracht und mit 45
Stimmen angenommen.

Damit waren die übrigen Anträge gefallen.
5- Neuwahl der bürgerlichen Mitglieder und Stellvertreterzu den Ober-Ersatzcommissionen

für die Jahre 1887 bis einschließlich 1889. Es werden per Akklamationgewählt:

I. für den Bezirk der 28. Infanterie-Brigade:
u) als Mitglied RittergutsbesitzerJulius Wolters zu Düsseldorf.
d) als I. Stellvertreter Hauptmann a. D. und BeigeordneterR. von Monfchaw zu Goch,

als II. StellvertreterFreiherr von der Leyen zu Vlömersheim, Kreis Moers,
als III. StellvertreterFreiherr A. von Eynatten zu Düsseldorf.

II. für den Bezirk der 29. Infanterie-Brigade:
a) als Mitglied Ober-Negierungsrath a. D. Llaefsen zu Aachen.
I>) als I. StellvertreterJakob Iansen zu Binsfeld,

als II. StellvertreterGutsbesitzerErd mann zu Mich,
als III. Stellvertreter RittergutsbesitzerFreiherr Joseph von Snberg zu Haus Eicks.

III. für den Bezirk der 30. Infanterie-Brigade.
a) als MitgliedRentner Peter Iofeph Constantin Schmitz zu Hennef.
l.) als I. StellvertreterBürgermeister Vreuer zu Neuwerk,

als II. StellvertreterRegierungs-Assessora. D. Fritz Pauli zu Groß-Königsdorf.
als III. StellvertreterGutsbesitzerWeidt zu Groß-Königsdorf.

IV. für den Bezirk der 31. Infanterie-Brigade.
a) als Mitglied Rentner und Beigeordneter Ignaz Melsheimer zu Zell.
b) als I. StellvertreterGutsbesitzerBackhausen zu Nettehammer,

als II. StellvertreterSteinhauereibesitzerCaspar Grod zu Nrohl,
als III. StellvertreterGutsbesitzerFranz Emil Schmitz zu Eckendorf.

V. für den Bezirk der 32. Infanterie-Brigade:
a) als Mitglied GutsbesitzerJohann Peter Limbourg zu Vitburg.
Ii) als I. StellvertreterOekonom Friedlich Herrmann zu Mülheima. d. Mosel,

als II. StellvertreterGutsbesitzerJakob Merrem zu Kirchhof bei Wittlich,
als III. StellvertreterRentner Orth zu Saarburg.

Soweit die Gewählte,, als Mitglieder des Landtags anwesend sind, erklären sich dieselben
auf Befragen des Landtags-Marschalls zur Annahme der Wahl bereit.

9. Ergiinzungswllhlzum Provinzial-Verwaltungsrath.Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel:
Als Skrutatorenfungiren die AbgeordnetenFr. von Jordans und Kaspers.
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Es werden 71 Stimmzettel abgegeben,davon lauten:
44 auf den AbgeordnetenFreiherr von Eerde,
22 „ „ AbgeordnetenFreiherr von Eynatten,

1 „ „ Feuer-Societäts-Direktor Seul,
1 „ „ Abgeordnetenvon Eynern,
3 sind weiße Zettel.

Summe 71 Stimmzettel.
Es sind sonach 68 Stimmen abgegeben, davon beträgt die absolute Majorität 85.
Freiherr von Eerde ist also gewählt und nimmt derselbedie Wahl an.
10. Bezüglich der Petition der Stadt Trarbach um Erhöhung des vom Prouinzial-

Landtage unter dem 11. Dezember 1883 bewilligten Zuschusses von 00 000 M, zum Bau der
projettirten MosclbrückezwischenTrarbach und Traben beantragte der II. Ausschuß folgende
Beschlußfassung:

„unter Ablehnung der Petition den Beschluß vou 1883 wegen Bewilligung eines
Zuschusses von 60 000 M. aufrecht zu erhalten"

„Der Stadt Trarbach anheimzugeben, entweder durch größeren Staatszuschuß
oder durch Aufnahme einer Anleihe bei der Provinzial-Hülfskassezu niedrigemZinsfuß
bei langjähriger Amortifatiun das erstrebte Ziel zu verfolgen."

Der AbgeordneteAdams beantragte Erhöhung des früher bewilligten Zufchuffesvon
60 000 M. auf 100 000 M.

Es wird zunächst über den Antrag Adams abgestimmt und bleibt derselbe in der
Minorität.

Sodann wird über den Antrag des Ausschussesabgestimmtund gelangt derselbezur
Annahme,

11. Bezüglichder vorliegendenPetitionen, betreffend den Steinbruchbctrieb am Peters¬
berg, hatte der II. Ausschuß folgende Vefchlußfassungbeantragt:

„In Erwägung, daß die Außerbetriebsetzungdes der Provinz zugehörigenSteinbruchs
am Petersberge die Interessen der Provinzial-Ttraßcnverwaltung fchwer schädigen
würde, ohne daß damit ein praktischerZweck so lange erreicht werden kann, als die
übrigen die Schönheit der Gegend weit mehr beeinträchtigendenSteinbrüche im Sieben¬
gebirge, namentlich an der Wolkenburg, am Stenzelberge, am Lührberge und am
Oelberge nicht zu gleicher Zeit stille gelegt und der Eröffnuug neuer Steinbrüche
daselbst vorgebeugt wird,

daß die von den Petenten beantragte Erwerbung sämmtlicher Privat-Steinbrüche
im Siebengebirge, sei es im Wege des freihändigen Ankaufs, fei es im Wege der
Expropriation fchon aus dem Grunde nicht in Betracht gezogen werden kann, weil
die hierzu erforderlichenGeldmittel der Provinz nicht zur Verfüguug stehen,

daß namentlichdie der Provinz zugewiesene Dotationsrente für den vorangeführten
Zweck nicht verwendet werden darf, abgefehendavon, daß diefelbe zur Erfüllung der
mit diefer Rente überwiesenenVerpflichtungen nicht ausreicht, die Erhebung einer
Umlage aber zur Erwerbung von Steinbrüchen im Siebengebirge behufs Außer¬
betriebsetzung derselbennach den bestehenden Bestimmungen weder gesetzlich zulässig,
noch unter den vorliegendenUmständen angebracht erscheint,
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das; es im Uebrigen nicht Aufgabe des Provinzial-Landtags sein kann, dein
Verein zur Rettung des Siebengebirges Mittel und Wege zur Erreichung seiner
Vereinszwecke an die Hand zu gebeu beziehentlich für denselben ausfindig zu machen

beschließt der Provinzial-Landtags,
über die Petitionen der Städte Bonn und Königswinter^sowie des Vereins

zur Rettung des Siebengebirges zur Tagesordnung überzugehen und die zur
Sache eingegangenen Antrage der Abgeordneten Lucas und Hoffmann für
erledigt zu erklären."

Die Abgeordneten Hoffmann uud Lucas nehmen ihre Vorgedachten Anträge wieder
auf, modificiren dieselben aber dahin, daß

3,) der Antrag Hoffmann lautet:
„Der Landtag wolle aussprechen: „Die Provinz ist bereit, ihren Steinbruch in dem
Siebengebirge einzustellen, sobald es den Petenten gelungen sein wird, die Privat-
Steinbrüche zur Einstellung zu bringen."

d) der Antrag Lucas lautet:
„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, die Angelegenheit nochmals an den
Provinzial-Verwaltungsrath zu verweisen, um festzustellen:

1. ob durch die vorhandenen Steinbrüche der landschaftlichen Schönheit des Sieben¬
gebirges ernstlich Gefahr droht;

2. wie viel Steinbrüche im Betrieb nnd welche Geldmittel zum Antanf derselben
bezw. zur Entschädigung der Steinbruchbesitzer erforderlich sind."

Es wird zunächst über den Antrag des Ausschusses abgestimmt und wird derselbe mit
allen gegeu 3 Stimmen angenommen.

Damit waren die Anträge Hoffmann und Lucas gefallen.
Der Landtags-Marfchall schließt die Sitzung und beraumt die Schlußsitzuug auf

Samstag, Vormittag 11 Uhr, an.

(Schluß der Sitzung 5 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.
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Neunte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Prouinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag, den 20. November 1886.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der AbgeordneteFreiherr Eugen von Los.
Der Landtags-Marschall erbittet und erhält die Ermächtigung, das Protokoll der

heutigen Schlußsitzungseinerseits Namens des Landtags festzustellen.
Desgleichenerklärt die Versammlung sich damit einverstanden,daß die aus Veranlassung

der diesmaligen Vorlagen und Beschlüsse an Se. Majestät zu richtenden Adressen,deren Entwürfe
noch nicht haben vorbereitet werden können, durch den Landtags-Marschall festgestellt und
nach eingeholter Mitunterschrift der nächstwohncnden Landtags-Mitglieder zur Absendung
gebracht werden.

Die Tagesordnung findet hierauf Erledigung wie folgt:
1. Es wird nach dem Antrage des I. Ausschusses einstimmig beschlossen:

„den Zuschuß für die Fachschulefür die Kleineisen- und Stahlwaaren-Industrie zu
Nemschcid von 5000 M. auf 10000 M. zu erhöhen unter der Voraussetzung, daß
der Stlllltszuschuß von 900N M, auf 25 000 M. erhöht und die von der König¬
lichen Staatsregierung beabsichtigteErweiterung der Schule ausgeführt bezw. die
Erweiterung der Gebäude nach den Anforderungen des Herrn Handelsministers von
der Stadt Nemscheid übernommen werde."

2. Bezüglichder Petition des Oberbürgermeisterszu Erefeld um Erhöhung des Zuschusses
für die Königliche Webe-, Färberei- und Apvretnrschule zu Erefeld wird nach dem Antrage des
I. Ausfchnsses einstimmigbeschlossen:

„in Erwägung, daß der vom 28, Oktober er, datirte und erst am 15. November
vräfentirtc Antrag auf Vermehrung des Zuschnssesfür die qu. Fachschulenicht so
genügend »räeisirt ist, um damit die Nothwendigkeit der Erhöhung des Zuschusses
zur Zeit begründen zu können, über die Petition zur Tagesordnung überzugehen."

3. Die Petitionen der Bürgermeister zu Gemünd und Nideggen, betreffend den Bau
einer Prouinzialstraße von Heimbachnach Nideggen, werden nach dein Antrage des II. Ausschusses
dem Provinzial-Verwaltungsrath mit dem Auftrage überwiefeu, dem nächstenProvinzial-Landtage
darüber Bericht zu erstatten, ob die Anlage der Straße als Prouinzialstraße sich empfiehlt oder
ob der Provinzial-Verwaltungsrath dieselbe als Gemeindeweg I. Klaffe behandelt hat bezw. be¬
handeln wird.
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4. Die Petitionen resp. Anträge:
»,) des Königlichen Landraths zu Wetzlar um eine Unterstützungvon 16000 M. an die

Hagelbeschädigten des Kreises Wetzlar,
K) des Königlichen Landraths zu Wipperfürth um eine nicht normirte Summe an die

Hagelbeschädigtender Kreise Gummersbach und Wipperfürth,
«) des AbgeordnetenFreiherrn Felix von Lo8 um eine Unterstützungbis zu 10 000 M

an die durch Hagel beschädigten Tabakspflanzer am Niederrhein
werden sämmtlichabgelehnt.

5. Die für das Bureau- und Dienstpersonaldes Landtags vom I. Ausschuß vorgeschlagenen
Gratifikationen im Gesammtbetragevon 2280 M. werden bewilligt.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Der Landtags-Marschall wirft einen Rückblick auf die uunmehr beendigtenArbeiten

der Session, welche ihren Schwerpunkt in der so wichtigen Vorlage der neuen Kreis- und
Provinzialordnung gehabt habe. Wenn der Landtag auf feine Thätigkeit in dieser Session mit
voller Befriedigung zurückblickendürfe, so gebühre dieserhalb der Dank des Landtags zunächst der
KöniglichenStaatsregierung dafür, daß dieselbe dem Landtage Gelegenheit gegeben hat, jene
wichtigen organisatorischenGesetzesentwürfezu prüfen und fein Votum zu den einzelnen Be¬
stimmungenderselbenabzugeben. Ebenso sei dein Herrn Iustizminister dafür zu danken, daß er
den weiteren Ausban der NheinifchenHypothekar-Gesetzgebungin Angriff genommen und die
bezüglichen Gefetzesentwürfeder Begutachtung des Landtags unterbreitet habe.

In gleicher Weise, fährt der Landtags-Marschall fort, glaube er im Sinne der
Nerfammlung zu sprechen, wenn er daraus hinweise, welches außerordentlicheMaß von Arbeit
von Seiten der Oberbeamten der ständischen Verwaltung, vor Allem von dem Landesdirektorund
dem Landesrath Küster, in der Vorbereitung der diesmaligen Vorlagen, speziell der Gesetzes-
vorlagen, bethätigt worden sei, wofür die Genannten sich den befondern Dank des Landtags
verdient hätten.

Er seinerseits habe sodann noch allen Mitgliedern des Landtags Dank zu sagen für das
Entgegenkommenund das große Vertrauen, welches ihm von allen Seiten bezeigt worden sei;
insbesondere danke er den Herren Vorsitzendender Ausschüsse,welche ihn in so vorzüglicher
Weise unterstützt hätten.

Der Landtags-Marschall schließt mit dem wiederholtenAusdrucke seines Dankes nach
allen Seiten hin und mit der Hoffnung, die Anwefenden noch einmal in seiner gegenwärtigen
Funktion, als der von Sr. Majestät berufene Landtags-Marfchall, hier versammelt zu sehen, um
dann gemeinsam den Abschluß der jetzigen ständischenVerwaltung uud die Vorbereitung der
Ueberführung derfelbeu in die neuen Verhältnisse bezw. die Uebergabe an den auf der neuen
Grundlage gewählten Provinzial-Landtag zu vollziehen.

Der AbgeordneteEourth nimmt das Wort, um im Namen der ganzen Versammlung
dem Landtags-Marschall den vollsten Dank auszusprechenfür die fo unermüdliche, liebenswürdige
und unpartheiifcheArt, womit er als Vorsitzenderwiederum die Geschäftegeführt habe.

Die Versammlung bekundet ihre Zustimmung zu diesen Worten durch allseitigen Beifall
und Erheben von den Sitzen.

Der Landtags-Marschall dankt mit der Bitte, den so eben ausgesprochenenDank
nicht auf ihn allein zu beziehen, sondern sich ihm anzuschließen,um auch seinem Stellvertreter,
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dem Herrn Vice-Landtags-Marschall, den verdienten Dank auszudrücken, und dies durch
Erheben von den Sitzen zu erkennenzu geben. (Geschieht.)

Die Sitzung wird hierauf von dem Landtags-Marschall geschlossen.

Um 12^/4 Uhr trat von einer Deputation geleitet der KöniglicheLandtags-Commissar,
Ober-Präsident der Nheinvrovinz, Dr. von Bardeleben, in den Saal und hielt an die Ver¬
sammlung eine Ansprache, an deren Schluß er im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs
den 32 RheinischenProuinzial-Landtag für geschlossen erklärte (olr. stenographischerBericht).

Der Landtags-Marschall bringt ein dreimaliges Hoch auf Se. Majestät den Kaiser
und König aus, in welches die Versammlung begeistert einstimmte.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.
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